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Ein Jahr voller Höhen und Tiefen neigt sich dem Ende zu und wir möchten es zum Anlass nehmen 
und allen DANKEN, vor allen auch jenen, die in der Jugend- und Seniorenarbeit tätig sind. 
Unser Dank gilt auch allen Markt- und Gemeinderäten für die gute Zusammenarbeit im 

abgelaufenen Jahr. 
 

 

                Ihr                                                          Ihr                     Ihr 
 
 
 
      Hans Schmid                    Diethard Eichhammer                         Karl Söllner 
Erster Bürgermeister                              Erster Bürgermeister                 Erster Bürgermeister 
     Markt Laaber                               Gemeinde Deuerling                        Gemeinde Brunn 
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Auszug aus der Sitzung des 
Marktgemeinderates Laaber vom 15.11.2021 

 

Überarbeitung der Abwassergebühren-
kalkulation 
Das Kommunalberatungsbüro Dr. Schulte Röder 
wurde mit der Überarbeitung der 
Gebührenkalkulation für die Entwässerungs-
einrichtungen der Verwaltungsgemeinschaft 
Laaber beauftragt. Für die endgültige Kalkulation 
sind noch die Anlagennachweise zu ergänzen. 
Insgesamt ist die abschließende Gebühren-
kalkulation aber nicht mehr so rechtzeitig möglich, 
dass eine Beschlussfassung und Bekannt-
machung noch in diesem Jahr erfolgen kann. Das 
Kommunalberatungsbüro Dr. Schulte Röder kann 
aber bereits voraussagen, dass sich die 
Schmutzwassergebühren um mindestens ca. 70 % 
erhöhen werden. Dies ist im Wesentlichen den 
stark gestiegenen Reparatur-, Material- und 
Verbrauchskosten sowie den geplanten 
erforderlichen Personalverstärkungen geschuldet. 
Im aktuellen Mitteilungsblatt werden die Bürger auf 
die zu erwartende bevorstehende Gebühren-
erhöhung hingewiesen. Die Beratung und 
Beschlussfassung über die überarbeitete 
Gebührenkalkulation wird voraussichtlich erst im 
Januar 2022 erfolgen. Außerdem sind dazu noch 
ca. 600.000 Euro Defizit aus Abschreibungen 
einzupflegen. Dies ist u.a. der Menge und dem 
Alter der Pumpstationen im Markt Laaber 
geschuldet. 
 

Bericht aus den Bürgerversammlungen 
Bürgerversammlung Endorf 
Im Wesentlichen wurden Straßenschäden 
bemängelt. An der Bahnlinie wurde eine 
Lärmschutzwand unter Kostenbeteiligung der Bahn 
gewünscht. 
 

Bürgerversammlung Bergstetten 
Diese Bürgerversammlung war entgegen den 
vergangenen Jahren nur wenig besucht. Es wurden 
verschiedene Schäden an Kanalrohren und 
zugewachsene Wege moniert. Diese Punkte sind zu 
prüfen. Bei der Bushaltestelle Hinterzhof wurde eine 
Beleuchtung aufgrund der gefährlichen Verkehrs-
situation gefordert. 
 

Bürgerversammlung Polzhausen 
Thema waren hier die hohen Geschwindigkeiten, 
die entlang der Kreisstraße gefahren werden. Auch 
sollten hier bei den Bushaltestellen Absicherungen 
oder Abweiser angebracht werden. Hier werden 
Verkehrsschauen durchgeführt. 
 

Bürgerversammlung Waldetzenberg 
Wesentlichen Umfang nahm der geplante Radweg 
an der Kreisstraße zur ehemaligen Bundesstraße  
B 8 ein. Des Weiteren wurde die Baumaßnahme 
Lindenstraße angesprochen, bei der anstatt 50 m³ 
nun 200 m³ Felsen angefallen sind. Zudem hatte die 
Baufirma erheblichen Personalmangel, wodurch 
sich die Bauzeit erheblich verlängert. 
 

Bürgerversammlung Laaber 
Thema waren die Planungen zur Kanalentlastung 
Marktplatz und die unzureichenden Teerungen in 
der Schaggenhofener Straße. Zudem wird der 
Martinsweg auch von auswärtigen Verkehr als 
Umleitung genutzt, was untragbar sei. Die 
Feinteerungen fehlen noch; das Projekt der 
Vodafone wird über die Firma Fibre Concept 
gesteuert und man kann nur hoffen, dass die 
Teerungen noch vor Einbruch des Winters erfolgen 
können. Außerdem erklärte Bgm. Schmid wie bei 
allen Bürgerversammlungen den Bebauungsplan 
Schernrieder Straße Erweiterung. 
 

Zur Bürgerversammlung von Waldetzenberg 
ergänzte der Vorsitzende noch zwei Punkte. Der 
geplante Radweg läuft auf Grund des Marktes 
Laaber, der jedoch durch Bewuchs als Lärmschutz 
bzw. zur Abschottung für die Anlieger dient. Die 
Planung der Tiefbauabteilung des Landratsamtes 
nimmt aber den ganzen Grund in Anspruch, da für 
einen Radweg in diesem Bereich auch ein Abstand 
zwischen Fahrbahn und Radweg erforderlich ist. In 
der weiteren Folge befindet sich dieser Radweg auf 
Grund der Gemeinde Deuerling. Eine Alternative 
wäre die Aufteerung des vorhandenen Feldweges 
der auf Höhe des Sportplatzes Waldetzenberg nach 
Süden abbiegen würde. Hierzu müsste aber der 
Markt Nittendorf zustimmen, der in diesem Bereich 
auch Planungen für eine Gewerbeerweiterung hat. 
Diese Alternative wäre auch wesentlich 
kostengünstiger als die Route entlang der Kreis-
straße. Erforderlich wäre aber eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h auf 
Höhe des Bereiches Markusweg und ein 
Fahrbahnteiler. Hierzu hat bereits eine Begehung 
mit den Bürgermeistern des Marktes Nittendorf und 
der Gemeinde Deuerling stattgefunden. Die 
Entscheidung des Marktes Nittendorf ist 
abzuwarten. 
Zur im Raum stehenden zusätzlichen Autobahn-
ausfahrt Pollenried führte der Vorsitzende aus, dass 
aus seiner Sicht eine solche nur im Bereich des 
bestehenden Schlecker-Anwesens möglich wäre, 
wobei die Realisierung wohl weit in der Zukunft liegt. 
In der Bürgerversammlung habe er zugesagt, dass 
er sich dafür einsetzen werde, dass eine Umsetzung 
nur an dem Standort direkt bei Pollenried und mit 
einem Lärmschutz erfolgen kann. 
 

Sachstandbericht Lärmschutz Schaggenhofen 
Man hatte das Büro ab consultans mit der 
Untersuchung der Lärmsituation bei Schaggenhofen 
und Endlfeld beauftragt. In der Vergangenheit hat 
sich leider die Autobahndirektion immer aus der 
Verantwortung gezogen. Man wird aber weiter 
versuchen, Verbesserungen zu bewirken und 
dauernd auf die Verantwortlichen einzuwirken. 
Allerdings darf man sich auch keinen Illusionen 
hingeben. Der Vorsitzende trug aus dem Gutachten 
die Orientierungswerte für Mischgebiete nach der 
DIN 18005 (tags 60 dB (A)/nachts 50 dB (A)), sowie 
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die Grenzwerte nach der 16. BIMSchV (tags 64 dB 
(A)/nachts 54 dB (A)) sowie nach der RLS-19 (tags 
66 dB (A)/nachts 56 dB (A)) vor. Hierbei ist auch zu 
beachten, dass sowohl der Ortsteil Endlfeld, als 
auch Endlfeld an der Kreisstraße planungs-
rechtlicher Außenbereich sind, selbst wenn derzeit 
für den Ortsteil Endlfeld ein Flächennutzungsplan-
änderungsverfahren läuft.  
Anschließend stellte er die Belastung einzelner 
Häuser dar. Zusammen mit dem Planungsbüro 
sollte, sobald es pandemiebedingt möglich ist, eine 
Anliegerversammlung geben. Nachdem nach der 
Bundestagswahl alleine 4 Bundestagsabgeordnete 
verschiedenster Colleur aus dem Regensburger 
Raum kommen, sollte man auch versuchen, 
politischen Druck aufzubauen. Hierbei wird man 
zusammen mit Bgm. Söllner aus Brunn versuchen 
eine Verbesserung der Anwohner zu erreichen.  
 

Behandlung der Niederschrift über die örtliche 
Prüfung der Jahresrechnung 2019 und die 
Feststellung des Rechnungsergebnisses 
Der Marktgemeinderat Laaber stellte einstimmig das 
Ergebnis der Jahresrechnung 2019 gemäß Art. 102 
Abs. 3 GO fest.  
 

Örtliche Rechnungsprüfung der Jahres-
rechnung 2019;  
hier: Entlastung gemäß Art. 102 Abs. 3 GO für 
Bürgermeister und Verwaltung. 
Zu diesem Tagesordnungspunkt übernahm der  
2. Bürgermeister Herr Gleixner den Vorsitz. 
Einstimmig sprach der Marktgemeinderat Laaber 
auf Grund des Ergebnisses der örtlichen 
Rechnungsprüfung der Jahresrechnung 2019 die 
Entlastung gemäß Art. 102 Abs. 3 GO für den 
1.Bürgermeister und die Verwaltung der 
Verwaltungsgemeinschaft Laaber aus. 
 

Anträge und Sonstiges 
Adventsmarkt Laaber 
Im Rahmen der Versammlung mit den Vereinen zum 
Adventsmarkt gab es intensive Diskussionen. Das 
Rahmenkonzept sieht vor, dass jeder einzelne 
Standbetreiber zusätzlich zum Gesamtkonzept ein 
eigenes Hygienekonzept erarbeiten muss. Zudem 
müsste der Markt Laaber einen Ordnungsdienst 
stellen. Es stellte sich heraus, dass ein Großteil der 
Vereine unter diesen Umständen nicht teilnehmen 
möchte. Inzwischen hat auch der letzte Stand mit 
Lebensmitteln bzw. Würsteln abgesagt. Es stellt sich 
die Frage, wie man das Geschehen im Griff behalten 
will. Eigentlich sei dies nur mit 2 G möglich. Nach 
Ansicht des Vorsitzenden kann der Eingangsbereich 
nicht gesichert werden, da der Marktplatzbereich zu 
offen ist. Man war sich einig, dass der Adventsmarkt 
dieses Jahr nicht stattfinden kann. Evtl. könnte man 
als Alternative einen Stand am Wochenmarkt 
vorsehen, den die Vereine buchen könnten. 
 

 
 
 

Lärmintensive Arbeiten 
Die Deutsche Bahn AG teilt mit, dass in der Zeit vom 
03.-07.12.2021 lärmintensive Arbeiten im Bereich 
Undorf, Laaber, statfinden. 
-------------------------------------------------------------------- 

Auszug aus der Sitzung der 
Schulverbandsversammlung Laaber vom 

29.11.2021 
 

Haushalt 2022  
In dieser Sitzung wurde der Haushalt 2022 
einstimmig beschlossen. Das Umlagesoll im 
Verwaltungshaushalt beträgt für beide Schulen 
zusammen 511.300 €. Für die Grundschule ergibt 
sich eine Umlage i.H.v. 1.343,238342 €/Schüler und 
im Mittelschulbereich beträgt die Umlage 
4.065,403226 €. Zur Deckung der Ausgaben im 
Vermögenshaushalt wird eine Investitionsumlage 
i.H.v 204,041451 €/Grundschüler und 268,870968€/ 
Mittelschüler erhoben. 
 

Bericht Sanierung Mittelschule Laaber 
Die Gremiumsmitglieder wurden kurz über die 
abgeschlossene Sanierungsmaßnahme informiert. 
Insgesamt wurden Kosten i.H.v. 1.317.364,50 € 
abgerechnet, wovon 1.014.496,14 € auf die 
Fenstersanierung und 302.868.36 € auf die 
Sanitäranlagen entfallen. Dafür erhielt der 
Schulverband einen Zuschuss i.H.v. 825.600 € aus 
dem Förderprogramm Kommunalinvestitions-
programm Schulen (KIP-S). 
 

Bericht zur Schulentwicklung durch Rektorin 
Frau Winkler-Theiß stellte zunächst die neue 
Konrektorin Frau Ernstberger vor. An der 
Grundschule befinden sich aktuell 9 Klassen mit 
insgesamt 198 Schülern. Die Mittelschule wird von 
118 Schülern besucht, die auf 6 Klassen aufgeteilt 
sind. Die angebotene Nachmittagsbetreuung im 
Rahmen der OGS (offene Ganztagsschule) wird 
sehr gut angenommen. Insgesamt nutzen 84 Kinder 
dieses Angebot. 
 

Im Anschluss fand eine nichtöffentliche Sitzung 
statt, in der die Gremiumsmitglieder u.a. über die 
Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten für 
die Schulen informiert wurden. Die Geräte wurden 
bereits am 15.09.2021 geliefert und sollen das 
infektionsschutzgerechte Lüften unterstützen. Die 
Investition wurde vom Freistaat Bayern im Rahmen 
des Förderprogramms für technische Maßnahmen 
zum infektionsschutzgerechten Lüften an Schulen – 
Neuauflage (FILS-R-N) gefördert. 
-------------------------------------------------------------------- 

Auszug aus der Sitzung der 
Gemeinschaftsversammlung Laaber vom 

29.11.2021 
 

Haushalt 2022  
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungs-
gemeinschaft Laaber beschloss einstimmig den 
Haushalt 2022. Die Umlage beträgt in diesem Jahr 
99,- €/Einwohner und ist somit gegenüber dem 
Vorjahr leicht gesunken (2021: 100,00 €/EWO). Der 
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Umlagebedarf ist von 873.900 € (2021) auf  
864.171 € gesunken, wobei auch die Zahl der 
Einwohner leicht zurückgegangen ist (2021: 8.739; 
2022: 8.729). 
 

Vorlage der Jahresrechnung 2020 gemäß 
Art.102 Abs.2 GO i.V.m. Art. 10 Abs. 2 VGemO 
und Art. 40 KommZG 
Der Vorsitzende gab die von der Realsteuerstelle 
Regensburg erstellte Jahresrechnung für das 
Haushaltsjahr 2020 bekannt. Der Verwaltungs-
haushalt schließt demnach in den Einnahmen und 
Ausgaben mit 1.254.299,61 € und der Vermögens-
haushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
19.119,97 € ab. 
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungs-
gemeinschaft Laaber nahm das Ergebnis der 
Jahresrechnung 2020 zur Kenntnis. 
 

Bestellung/Abbestellung stellvertretender 
Kassenverwalter 
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungs-
gemeinschaft Laaber bestellte die Verwaltungs-
sekretärin Katrin Schätz ab 01.12.2021 zur 
stellvertretenden Kassenverwalterin. Gleichzeitig 
wurde die bisherige stellvertretende Kassen-
verwalterin abbestellt. 
-------------------------------------------------------------------- 

Auszug aus der Sitzung des Gemeinderates 
Deuerling vom 16.11.2021 

 

Bekanntgabe der Jahresrechnung 2020 
Der Vorsitzende gab die von der Realsteuerstelle 
Regensburg erstellte Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2020 bekannt. Der Verwaltungshaushalt 
schließt demnach in den Einnahmen und Ausgaben 
mit 3.284.420,34 € und der Vermögenshaushalt in 
den Einnahmen und Ausgaben mit 2.479.967,95 € 
ab. Der Gemeinderat Deuerling nahm das Ergebnis 
der Jahresrechnung 2020 zur Kenntnis und 
beauftragte den Rechnungsprüfungsausschuss mit 
der Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung.  
 

Gebührenkalkulation der Entwässerungs-
einrichtungen 
Das Kommunalberatungsbüro Dr. Schulte Röder 
wurde mit der Überarbeitung der 
Gebührenkalkulation für die Entwässerungs-
einrichtungen der Verwaltungsgemeinschaft Laaber 
beauftragt. Für die endgültige Kalkulation sind noch 
die Anlagennachweise zu ergänzen. Man kann aber 
bereits voraussagen, dass sich die 
Schmutzwassergebühren um mindestens ca. 70 % 
erhöhen werden. Dies ist im Wesentlichen den stark 
gestiegenen Reparatur- und Materialkosten sowie 
der geplanten Personalverstärkungen geschuldet. 
 

Antrag auf Zuwendung zum Kommunalen Sturz-
flutmanagement 
Bürgermeister Eichhammer berichtete, dass bzgl. 
eines Sturzflutmanagements bereits eine Rück-
sprache mit dem Wasserwirtschaftsamt Regens-
burg erfolgt ist. Der Fördersatz für das Sturzflut-
management beträgt 75 %, die Kosten für die 

Erstellung eines Konzepts werden zwischen 
50.000,-- € und 75.000,-- € liegen. 
Für den weiteren Ablauf des Förderverfahrens 
benötigt das Wasserwirtschaftsamt einen förmlichen 
Zuwendungsantrag. Die Beauftragung eines 
Ingenieurbüros kann erst nach Erhalt des 
Zuwendungsbescheides erfolgen.  
 

Hundeverordnung/Anlagensatzung für die 
Gemeinde Deuerling 
Nachdem in der öffentlichen Gemeinderatssitzung 
vom 14.09.2021 die Beschlussfassung für eine neue 
Hundeverordnung erfolgte, sollte auf Wunsch der 
CSU / VW Fraktion noch geklärt werden, ob die 
Möglichkeit bestünde, dass auch kleine Hunde im 
gesamten Gemeindegebiet nur angeleint ausgeführt 
werden dürfen, da die vorgenannte Hunde-
verordnung nur das Anleinen von großen Hunden 
und Kampfhunden regelt. Als Beispiel wurde die 
Satzung einer Gemeinde aus Franken erwähnt.  
Von der Verwaltung wurde diese Satzung gesichtet 
und zur Prüfung auf Rechtssicherheit an den 
Bayerischen Gemeindetag weitergeleitet. In der 
Rückantwort des Bayerischen Gemeindetages 
wurde darauf hingewiesen, dass die vorgelegte 
Satzung der Gemeinde aus Franken in ihrem 
Anwendungsbericht zu weit geht, da eine 
Benutzungssatzung für öffentliche Einrichtungen 
i.S.v. Art. 23, 24 Abs. 1 Nr. 1 GO nicht für 
„Einrichtungen“ erlassen werden kann, die straßen- 
und wegerechtlich gewidmet sind und damit dem 
Gemeingebrauch dienen. Straßen etc. können 
damit nicht in den Anwendungsbereich der 
Benutzungssatzung aufgenommen werden. Eine 
Anleinpflicht für kleine Hunde im gesamten 
Gemeindegebiet ist somit ausgeschlossen. 
Um dennoch in bestimmten öffentlichen Anlagen der 
Gemeinde das freie umherlaufen von Hunden zu 
unterbinden, empfahl der Bayerische Gemeindetag 
ggf. eine Grünanlagensatzung zu erlassen. Da in 
der Gemeinde Deuerling keine Grünanlagen in 
Sinne einer Grünanlagensatzung vorhanden sind, 
wurde die Verwaltung von Bürgermeister 
Eichhammer beauftragt, eine Satzung für öffentliche 
Anlagen in der Gemeinde Deuerling (Anlagen-
satzung) zu entwerfen. Darin sollte das Verhalten 
auf den Kinderspielanlagen, den Sportanlagen und 
dem Schulgelände geregelt werden.  
Die Mitglieder des Gemeinderates zeigten sich mit 
der vorgelegten Anlagensatzung einverstanden und 
beschlossen diese einstimmig.  
 

Beratung über die weitere Verfahrensweise zur 
Sanierung der Fußgängerbrücke Am Bahnhof 
Der Bürgermeister teilte dem Gremium mit, dass 
eine Nachberechnung mit dem beauftragten 
Ingenieurbüro und dem preisgünstigsten Bieter 
hinsichtlich der Sanierung der DB-Fußgängerbrücke 
bei Verwendung alternativer, gleichwertiger 
Abdichtungen Kosten in Höhe ca. 280.000,00 € 
ergeben hat. Die ursprünglichen Kosten lagen bei 
390.000,00 €. 
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Vor einer endgültigen Entscheidung soll noch 
geprüft werden, ob Fördergelder für die Sanierung 
in Aussicht gestellt werden können.  
 

Kinderspielplatz Deuerling Am Bach 
Die Kinderbeauftragen der Gemeinde Deuerling 
haben für den Kinderspielplatz in Deuerling Am 
Bach einen Gestaltungsvorschlag mit Kosten-
schätzung vorgelegt. 2. Bürgermeister Wagner wies 
darauf hin, dass die Gestaltung bzw. Platzierung der 
Geräte aufgrund des ungünstigen Zuschnitts des 
Grundstückes nicht einfach war, dennoch konnte 
man Gerätschaften finden, die unter Berück-
sichtigung der Sicherheitsvorschriften für Kinder-
spielplätze montiert werden können. Die Kosten 
werden sich inkl. Spielgeräte, Vorbereitungs- und 
Montagekosten auf ca. 13.000,00 € belaufen. 
 

Neugestaltung Friedhof Deuerling 
Im Friedhof Deuerling stehen nur noch wenige 
Urnengräber zur Verfügung. Deshalb soll eine 
Planung für die weitere Gestaltung des Friedhofs 
baldmöglichst beauftragt werden. Die Gestaltung 
bzw. Planung des Friedhofs kann im Rahmen der 
Dorferneuerung nicht gefördert werden. Nach 
Vortrag des Vorsitzenden hält er es für notwendig, 
die Friedhofsplanung in einem größeren 
Zusammenhang, im Wesentlichen unter 
Einbeziehung des Friedhofsparkplatzes, einer 
möglichen Schulbushaltestelle und einem 
Friedhofsgebäude, zu sehen. Die Planung der 
Friedhofparkplatzanlage ist bereits im Dorf-
erneuerungsplan enthalten. Es sollen nun die 
Voraussetzungen für die weitere Vorgehensweise 
im Sinne eiern Gesamtplanung geschaffen werden. 
 

30-Zone Ortschaft Deuerling 
Da im Beriech der Ortsstraße Am Kirchberg eine 
Vielzahl von Tempo 30-Schildern stehen und in 
großen Teilen der Ortschaft Deuerling ohnehin 
bereits Tempo 30-Zonen existieren, schlug 
Gemeinderat Aufleger vor, im gesamten Ort eine 
Tempo 30-Zone einzurichten. Der Vorschlag stieß 
grundsätzlich auf Zustimmung, allerdings muss mit 
dem Landratsamt Regensburg Rücksprache 
gehalten werden, da auch die Staatsstraße (Bereich 
Undorfer Str./Regensburger Str.) betroffen wäre und 
die Gemeinde hier keine Anordnung erlassen kann. 
 

Steinerbrückl - Birke in der Bergstraße 
3. Bürgermeisterin Spangler berichtete, dass sie von 
einem Anwohner der Bergstraße in Steinerbrückl 
gebeten wurde, in der Gemeinderatssitzung 
vorzubringen, die Birke in der Bergstraße zu 
beseitigen, weil sie aufgrund ihrer Größe viel Laub 
in den angrenzenden Garten abwirft und daher viel 
Arbeit verursacht. 
Um eine Entscheidung herbeiführen zu können, 
sollten sich die Mitglieder des Gemeinderates erst 
vor Ort einen eigenen Eindruck verschaffen. Die 
Entscheidung wurde deshalb vertagt.  
 

Im Anschluss fand eine nichtöffentliche Sitzung 
statt. 
-------------------------------------------------------------------- 

Auszug aus der Sitzung des Gemeinderates 
Brunn vom 18.11.2021 

 

Bauanträge 
Den vorliegenden Bauanträgen wegen 
- Neubau eines Kleinspielfeldes mit Ballfangzaun 

und Fluchtlichtanlage in Brunn beim Sport-
gelände, 

- Neubau von zwei Einfamilienwohnhäusern mit je 
einer Einliegerwohnung in Brunn, Eiselberg- 
str. 18 und 20 sowie 

- Neubau einer Pergola in Eglsee, Weizen- 
grund 11, stimmte der Gemeinderat einstimmig 
zu. 

 

Überarbeitung der Abwassergebühren 
Die Abwassergebühren müssen regelmäßig 
überrechnet werden. Nach überschlägiger 
Berechnungen werden diese um ca. 70% steigen. 
Siehe hierzu die gesonderte Bekanntmachung im 
Mitteilungsblatt 12/2021. 
 

Kinderspielplätze der Gemeinde 
hier: Beratung über ein neues Konzept 
Hierzu verteilte 3. Bürgermeister Hutter eine 
Ausfertigung seines Antrages an jedes Mitglied des 
Gemeinderates. 
 

Erster Bürgermeister Söllner übergab 3. Bürger-
meister Hutter das Wort. Dieser erläuterte seinen 
Antrag und bekräftigte, dass zwingend eine bessere 
Absprache der Dorferneuerung mit dem Gemeinde-
rat erforderlich ist. Erster Bürgermeister Söllner 
kündigte an, dass dieses Thema auf die 
Tagesordnung zur nächsten Sitzung gesetzt wird. 
 

Sachstandsberichte  
Nach den Sachstandsberichten zu den Baustellen in 
Brunn – Riedstraße, Eiselbergstraße, Brunn-West, 
der Staatsstraße sowie in Frauenberg Baugebiet 
SüdOst, welche alle problemlos laufen, erläutere der 
Vorsitzende zum Verfahren Lückenschluss Lärm-
schutz Frauenberg-Schaggenhofen, dass hierzu 
das Verfahren derzeit steht, da die vorrangig zu 
errichtende Lärmschutzwand auf der Brücke bei 
Schaggenhofen sehr hohen Kosten verursachen 
wird. Hierzu kündigte der Vorsitzende an, dass er 
mit den neu gewählten Bundestagsabgeordneten 
aus der Region Kontakt aufnehmen wird und bei der 
Niederlassung Autobahn GmbH vorstellig werden 
wird. 
 

Zum Abschluss der öffentlichen Sitzung wurde noch 
besprochen, dass die Dächer des „alten Schul-
hauses“ sowie des Leichenhauses in Brunn 
sanierungsbedürftig sind. Hierzu soll zunächst ein 
Fachmann hinzugezogen und weiterhin Angebote 
eingeholt werden. 
 

Im Januar findet die Gemeinderatssitzung am 
20.01.2022 statt.  
 

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung 
statt. 
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Bekanntmachung 
 

Der Gemeinderat Deuerling hat in seiner Sitzung vom 14.09.2021 nachfolgende  
 

Verordnung der Gemeinde Deuerling über das Einschränken des freien Umherlaufens 
von großen Hunden und Kampfhunden (Hundeverordnung – HundeV) 

 

beschlossen, diese wird hiermit bekannt gemacht. 
 

Die Gemeinde Deuerling erlässt aufgrund von Art. 18 Abs. 1 und 3 des Gesetzes über das Landesstrafrecht 
und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und 
Verordnungsgesetz – LStVG) in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2011-2-I), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 27. April 2020 (GVBl S. S. 236) folgende Verordnung: 
 

§ 1 
Verordnungszweck 

(1) Diese Verordnung beschränkt zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum sowie zur 
Erhaltung der öffentlichen Reinlichkeit das freie Umherlaufen von großen Hunden und Kampfhunden. 

(2) Wer Hunde in öffentlichen Anlagen oder auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen mit sich führt, hat 
dies so zu tun, dass andere nicht gefährdet, geschädigt oder belästigt werden.  

 

§ 2  
Anleinpflicht, Betretungsverbot 

(1) Für Kampfhunde gilt zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Anleinpflicht für alle öffentlichen Anlagen sowie 
auf allen öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen im gesamten Gemeindegebiet. 

(2) Für große Hunde gilt zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Anleinpflicht für alle öffentlichen Anlagen sowie 
auf allen öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen in den im Zusammenhang bebauten Ortsteilen 
Deuerling (einschließlich der Ortsteile Am Bach, Am Bahnhof und Am Haslach), Steinerbrückl, Stegenhof, 
Hillohe, Heimberg und Bachleiten der Gemeinde Deuerling.  

(3) Für große Hunde gilt ebenfalls zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Anleinpflicht für nachfolgende, nicht im 
Zusammenhang von bebauten Ortsteilen befindlichen Bereiche: 

- Geh- und Radwanderweg von Münchsmühle über Deuerling und Steinerbrückl nach Werdenfels 
- Geh- und Radweg von Deuerling zum Bahnhof Deuerling 

Die Regelung über das generelle Betretungsverbot nach Absatz 5 bleibt unberührt. 
(4) Die Person, die einen leinenpflichtigen Hund führt, muss dabei jederzeit in der Lage sein, das Tier 

körperlich zu beherschen 
(5) Kampfhunde und große Hunde dürfen Kinderspielplätze und deren näheren Umgriff nicht betreten. Auch 

das Mitführen an der Leine ist in diesen Bereichen nicht gestattet. 
 

§ 3  
Begriffsbestimmungen 

(1) Die Anleinpflicht verpflichtet den Hundeführer, vor Betreten der Verbotsbereiche dem Hund eine Leine 
anzulegen, die reißfest ist und eine Länge von maximal 2 Metern nicht überschreitet. Die Leine muss mit 
einem schlupfsicheren Halsband oder einem schlupfsicheren Geschirr verbunden sein, aus dem ein 
selbstständiges Entweichen des Hundes ausgeschlossen ist. 

(2) Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassespezifischer Merkmale, Zucht oder Ausbildung von 
einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen und Tieren auszugehen ist. Die 
in der Verordnung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern über Hunde mit gesteigerter 
Aggressivität und Gefährlichkeit vom 10. Juli 1992 (GVBl. S. 268, BayRS 2011-2-7-I) in der jeweils 
gültigen Fassung geregelten Vermutungen über die Eigenschaft als Kampfhund finden Anwendung. 

(3) Große Hunde sind Hunde, die eine Schulterhöhe von mindestens 50 cm aufweisen. Abzustellen ist auf 
das individuelle Maß des Hundes, unabhängig davon, welche Größe ausgewachsene Hunde der 
betreffenden Rasse regelmäßig erreichen. Hierzu zählen jedoch stets erwachsene Hunde der Rassen 
Schäferhund, Boxer, Dobermann und Deutsche Dogge. 

(4) Kinderspielplätze sind Flächen, die für Kinder zum Spielen bestimmt sind und die in der Regel 
entsprechende Einrichtungen, wie z.B. Sandkästen, Turn- und Spielgeräte, Tischtennisplatten, 
Ballspielflächen und Ähnliches, aufweisen. Zu den Kinderspielplätzen gehören auch Bolzplätze. Hierunter 
fallen auch Kinderspielplätze, die sich in Privateigentum befinden und tatsächlich öffentlich zugänglich 
sind. 

(5) Zum näheren Umgriff der Kinderspielplätze gehören die unmittelbar angrenzenden Flächen. 
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§ 4 
Ausnahmen 

 

Von § 2 Abs. 1 bis 4 sind ausgenommen: 
1. Blindenführhunde, 
2. Diensthunde der Polizei, des Strafvollzugs, des Bundesgrenzschutzes, der Zollverwaltung, der 

Bundesbahn und der Bundeswehr jeweils im Einsatz, 
3. Hunde, die zum Hüten einer Herde eingesetzt sind, 
4. Hunde, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als 

Rettungshunde für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst 
eingesetzt sind, sowie 

5. im Bewachungsgewerbe eingesetzte Hunde, soweit der Einsatz dies erfordert. 
 

§ 5 
Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 18 Abs. 3 LStVG kann mit Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. als Hundeführer entgegen § 2 Abs. 1 bis 4 einen Kampfhund oder großen Hund ohne 

Befolgung der Anleinpflicht mit sich führt, 
2. als Hundeführer entgegen § 2 Abs. 5 zulässt, dass der mitgeführte Kampfhund oder große 

Hund einen Kinderspielplatz und deren näheren Umgriff betritt. 
 

§ 6 
Inkrafttreten, Geltungsdauer 

1. Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
2. Diese Verordnung gilt für die Dauer von 20 Jahren. 
 

Laaber, 30.11.2021                                           Gemeinde Deuerling 
gez. Eichhammer, Erster Bürgermeister 

 
 

Bekanntmachung 
 

Der Gemeinderat Deuerling hat in seiner Sitzung vom 16.11.2021 nachfolgende  
 

Satzung über die Benutzung der öffentlichen Anlagen in der Gemeinde Deuerling 
(Anlagensatzung) 

 

beschlossen, diese wird hiermit bekannt gemacht. 
 

Die Gemeinde Deuerling erlässt aufgrund der Art. 23 und 24 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert 
durch § 1 des Gesetzes vom 9. März 2021(GVBl. S. 74), folgende Satzung: 
 

§ 1  
Gegenstand der Satzung 

(1)  Die im Gemeindegebiet Deuerling vorhandenen Kinderspielanlagen, Sportanlagen und das Schulgelände 
sind öffentliche Einrichtungen der Gemeinde Deuerling. 

(2)  Kinderspielanlagen, Sportanlagen und das Schulgelände nach Abs. 1 sind alle Flächen und Einrichtungen 
für Spiele im Freien, die der Allgemeinheit zugänglich sind und von der Gemeinde Deuerling unterhalten 
werden, Spielanlagen können nach Altersgruppen und Funktionen gegliedert sein (Kleinkinderspielplätze, 
Kinderspielplätze, Fitnesszone, Bolz- und Basketballplätze, Skateranlagen). 

 

§ 2 
Recht auf Benutzung 

Jeder hat das Recht, die in § 1 Abs. 1 genannten Anlagen unentgeltlich zum Zwecke der Erholung und des 
Spielens nach Maßgabe dieser Satzung zu benützen. 
 

§ 3 
Verhalten auf den Kinderspielanlagen, den Sportanlagen und dem Schulgelände 

(1) Die in § 1 Abs. 1 genannten Anlagen dürfen nicht beschädigt oder verunreinigt, die Anlageneinrichtungen 
nicht verändert werden. 

(2) In den in § 1 Abs. 1 genannten Anlagen ist den Benutzern insbesondere untersagt: 
1. die Ausübung von Sport außerhalb der gekennzeichneten Spiel- und Sportflächen sowie die Ausübung 

von Sportarten, welche andere Benutzer gefährden oder belästigen können; 
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2. Rundfunk- oder andere Tonwiedergabegeräte oder Musikinstrumente ruhestörend zu gebrauchen oder 
eine Ruhestörung auf andere Art und Weise herbeizuführen; 

3. das Errichten von offenen Feuerstellen; 
4. Tiere, insbesondere Hunde mitzuführen; 

 

§ 4 
Benutzung der Kinderspielanlagen, der Sportanlagen und des Schulgeländes 

Die im Einzelfall durch Beschilderung angezeigten Altersbeschränkungen für Kinder und Jugendliche sind 
einzuhalten. 
 

§ 5 
Beseitigungspflicht 

Wer die in § 1 Abs. 1 genannten Anlagen verunreinigt oder beschädigt oder wer Anlageneinrichtungen 
beschädigt oder verändert, hat die Verunreinigung ohne Aufforderung unverzüglich zu beseitigen oder den 
ursprünglichen Zustand umgehend wiederherzustellen. 
 

§ 6 
Benutzungssperre 

Aus gartenpflegerischen Gründen oder aus Gründen der Instandhaltung können die in § 1 Abs. 1 genannten 
Anlagen vorübergehend für die allgemeine Benutzung gesperrt werden. 
 

§ 7 
Anordnungen 

Den Vollzug dieser Satzung ergehenden Anordnungen der zuständigen Dienststellen und des 
Aufsichtspersonals ist Folge zu leisten. 
 

§ 8 
Platzverweis 

Wer Vorschriften dieser Satzung oder einer aufgrund dieser Satzung erlassenen Anordnung zuwiderhandelt 
oder wer in den in § 1 Abs. 1 genannten Anlagen Handlungen begeht, die mit Strafe oder mit Geldbuße 
bedroht sind, kann unbeschadet der sonstigen Rechtsfolgen aus den in § 1 Abs. 1 genannten Anlagen 
verwiesen werden. 

 
§ 9 

Verkehrssicherung 
Die Benutzung der in § 1 Abs. 1 genannten Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr. Bei Schnee oder Eisglätte wird 
in den in § 1 Abs. 1 genannten Anlagen nicht gestreut und nicht geräumt. Die Gemeinde Deuerling haftet für 
Personen- oder Sachschäden, die einem Benutzer bei der Benutzung von Spiel- und Grünanlagen entstehen, 
im Rahmen der allgemeinen Vorschriften nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
 

§ 10 
Zuwiderhandlungen 

Nach Art. 24 Absatz 2 Satz 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern kann mit Geldbuße belegt 
werden, wer 

1. vorsätzlich die in § 1 Abs. 1 genannten Anlagen beschädigt oder verunreinigt oder 
Anlageneinrichtungen verändert (§ 3 Abs. 1), 

2. als Benutzer der in § 1 Abs. 1 genannten Anlagen den Verboten des § 3 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
3. vorsätzlich den §§ 5, 6 und 7 zuwiderhandelt. 

 

§ 11 
Ersatzvornahme 

Wird bei Zuwiderhandlung gegen Vorschriften dieser Satzung ein ordnungswidriger Zustand verursacht, so 
kann dieser nach vorheriger Androhung und Ablauf der hierbei gesetzten angemessenen Frist anstelle und auf 
Kosten des Zuwiderhandelnden von der Gemeinde Deuerling beseitigt werden. Einer vorherigen Anordnung mit 
Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Pflichtige nicht erreichbar ist oder wenn Gefahr in Verzug besteht oder 
wenn die sofortige Beseitigung des ordnungswidrigen Zustandes im öffentlichen Interesse geboten ist. Die 
Anordnung kann auch mündlich erfolgen. 
 

§ 12  
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 

Laaber, 30.11.2021                                          Gemeinde Deuerling 
gez. Eichhammer, Erster Bürgermeister 
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Bekanntmachung über die Längenänderung und 
Umstufung einer Gemeindeverbindungsstraße in der 

Marktgemeinde Laaber nach dem Bayerischen 
Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 

 
hier: Von Edlhausen nach Eisenhammer 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
beschließt  die  Länge  der  GVS  abzuändern  und  sie  in  
eine  Ortsstraße  umzustufen.  Die  Straße  umfasst  die  
Fl.Nr.  641,  641/1  und  641/2,  Gemarkung  
Großetzenberg.  Sie  beginnt  bei  Fl.Nr.  625  (Straße),  
Gemarkung  Laaber  und  endet  bei  Fl.Nr.  662  (Straße),  
Gemarkung Großetzenberg.  Bei  der  Überprüfung durch 
die Verwaltung wurde festgestellt,  dass eine Länge von 
750 m angegeben wurde, die tatsächliche Länge jedoch 
590  m  beträgt.  Davon  entfallen  auf  die  Edlhausener  
Straße, rot dargestellt (Fl.Nr. 641, 641/1) 370 m. Auf die 
Windschnur,  blau  dargestellt  (Fl.Nr.  641/2)  220  m.  
Träger  der  Straßenbaulast  ist  die  Marktgemeinde  
Laaber.  
 

 

Bekanntmachung über die Längenänderung einer 
Ortsstraße in der Marktgemeinde Laaber nach dem 
Bayerischen Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 

 
hier: Edlhausen, Lohbergstraße 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
beschließt  die  Länge  der  Ortsstraße  abzuändern.  Die  
Straße  umfasst  die  Fl.Nr.  662,  Gemarkung  
Großetzenberg.  Sie  beginnt  bei  Fl.Nr.  641/2  (Straße),  
Gemarkung Großetzenberg und endet bei Fl.Nr. 680/14 
(Straße),  Gemarkung  Großetzenberg.  Bei  der  
Überprüfung  durch  die  Verwaltung  wurde  festgestellt,  
dass  eine  Länge  von  400  m  angegeben  wurde,  die  
tatsächliche  Länge  jedoch  420  m  beträgt.  Träger  der  
Straßenbaulast ist die Marktgemeinde Laaber.  
 

 

Bekanntmachung über die Längenänderung eines 
öffentlichen Feld- und Waldweges in der 

Marktgemeinde Laaber nach dem Bayerischen 
Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 

 
hier: Edlhausen, Der Poststeig 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
beschließt  die  Länge  des  Feld-  und  Waldweges  
abzuändern.  Der  Weg  umfasst  die  Fl.Nr.  714,  
Gemarkung  Großetzenberg.  Er  beginnt  bei  Fl.Nr.  662  
(Straße),  Gemarkung  Großetzenberg  und  endet  bei  
Fl.Nr.  733  (nördl.),  Gemarkung  Großetzenberg.  Bei  der  
Überprüfung  durch  die  Verwaltung  wurde  festgestellt,  
dass  eine  Länge  von  1.100  m  angegeben  wurde,  die  
tatsächliche  Länge  jedoch  240  m  beträgt.  Träger  der  
Straßenbaulast sind die Beteiligten.  
 

 

Bekanntmachung über die Teilumstufung eines 
öffentlichen Feld- und Waldweges in eine Ortsstraße 
in der Marktgemeinde Laaber nach dem Bayerischen 

Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 
 
hier: Edlhausen, Der Poststeig (Zum Hartlmühlberg) 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
beschließt  einen Teil  des Feld-  und Waldweges in  eine 
Ortstraße umzustufen. Die Straße umfasst die Fl.Nr. 714 
(Teilfl.),  Gemarkung  Großetzenberg.  Sie  beginnt  bei  
Fl.Nr.  662  (Straße),  Gemarkung  Großetzenberg  und  
endet  bei  Fl.Nr.  729/3  (N/O),  Gemarkung  
Großetzenberg.   Die  Länge  der  Ortsstraße  beträgt   
115 m. Träger der Straßenbaulast ist die Marktgemeinde 
Laaber. 
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Bekanntmachung über die Widmung eines 
öffentlichen Feld- und Waldweges in der 

Marktgemeinde Laaber nach dem Bayerischen 
Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 

 
hier: Edlhausen, Lage: Lohbergstraße 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
beschließt den Feld- und Waldweg zu widmen. Der Weg 
umfasst die Fl.Nr. 662/1, Gemarkung Großetzenberg. Er 
beginnt  bei  Fl.Nr.  662  (Straße),  Gemarkung  
Großetzenberg  und  endet  bei  Fl.Nr.  674  (Weg),  
Gemarkung  Großetzenberg.  Die  Länge  beträgt  45  m.  
Träger der Straßenbaulast sind die Beteiligten. 
 

 

Bekanntmachung über die Widmung einer 
Ortsstraße in der Marktgemeinde Laaber nach dem 
Bayerischen Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 

 
hier: Eisenhammer, Zum Schindertal 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
beschließt  die  Straße  zu  widmen.  Die  Straße  umfasst  
die Fl.Nr. 633/2 (Teilfl.), Gemarkung Großetzenberg. Sie 
beginnt  bei  Fl.Nr.  641/1  (Straße),  Gemarkung  
Großetzenberg  und  endet  bei  Fl.Nr.  643  (östl.),  
Gemarkung  Großetzenberg.  Die  Länge  beträgt  160  m.  
Träger  der  Straßenbaulast  ist  die  Marktgemeinde  
Laaber. 
 

 

Bekanntmachung über die Widmung einer 
Ortsstraße in der Marktgemeinde Laaber nach dem 
Bayerischen Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 

 
hier: Eisenhammer, Zum Schindertal 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
beschließt  die  Straße  zu  widmen.  Die  Straße  umfasst  
die  Fl.Nr.  646,  Gemarkung  Großetzenberg.  Sie  beginnt  
bei  Fl.Nr.  633/2  (Straße),  Gemarkung  Großetzenberg  
und  endet  bei  Fl.Nr.  647  (nördl.),  Gemarkung  
Großetzenberg.  Die  Länge  beträgt  200  m.  Träger  der  
Straßenbaulast ist die Marktgemeinde Laaber. 
 

 

 
Bekanntmachung über die Widmung eines 
öffentlichen Feld- und Waldweges in der 

Marktgemeinde Laaber nach dem Bayerischen 
Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 

 
hier: Eisenhammer, Lage: Zum Schindertal 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
beschließt den Feld- und Waldweg zu widmen. Der Weg 
umfasst  die  Fl.Nr.  633/2  (Teilfl.),  Gemarkung  
Großetzenberg.  Er  beginnt  bei  Fl.Nr.  643  (östl.),  
Gemarkung  Großetzenberg  und  endet  bei  Fl.Nr.  644  
(N/W),  Gemarkung  Großetzenberg.  Die  Länge  beträgt  
100 m. Träger der Straßenbaulast sind die Beteiligten. 
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Bekanntmachung über die Widmung einer 
Ortsstraße in der Marktgemeinde Laaber nach dem 
Bayerischen Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 

 
hier: Großetzenberg, Leitenweg 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
beschließt  einen  Teil  des  Flurstückes  46/5  als  
Ortsstraße  zu  widmen.  Die  Straße  umfasst  die   
Fl.Nr.  46/5  (Teilfl.),  Gemarkung  Großetzenberg.  Sie  
beginnt  bei  Fl.Nr.  159  (südl.),  Gemarkung  
Großetzenberg  und  endet  bei  Fl.Nr.  152  (Weg),  
Gemarkung  Großetzenberg.  Die  Länge  beträgt  90  m.  
Träger  der  Straßenbaulast  ist  die  Marktgemeinde  
Laaber.  
 

 

Bekanntmachung über die Umstufung eines 
öffentlichen Feld- und Waldweges in der 

Marktgemeinde Laaber nach dem Bayerischen 
Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 

 
hier: Großetzenberg, Leitenweg 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
beschließt  einen  Teil  des  Flurstückes  46/5  (alt  Flst.  
160/2)  als  Ortsstraße  umzustufen.  Die  Straße  umfasst  
die  Fl.Nr.  46/5  (Teilfl.),  Gemarkung  Großetzenberg.  Sie  
beginnt  bei  Fl.Nr.  159  (südl.),  Gemarkung  
Großetzenberg  und  endet  bei  Fl.Nr.  160/2  (Weg),  
Gemarkung  Großetzenberg.  Die  Länge  beträgt  100  m.  
Träger  der  Straßenbaulast  ist  die  Marktgemeinde  
Laaber.  
 

 

Bekanntmachung über die Längenänderung des 
öffentlichen Feld- und Waldweges in der 

Marktgemeinde Laaber nach dem Bayerischen 
Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 

 
hier: Von Anger nach Högerlsee  
In der Sitzung vom 06.10.2020 wurde beschlossen: 
Der Marktgemeinderat Laaber beschließt die Länge des 
öffentlichen Feld- und Waldweges abzuändern. Der Weg 
umfasst  die  Fl.Nr.  862  und  862/1,  Gemarkung  Endorf.  
Eigentümer  sind  die  Anlieger.  Er  beginnt  bei  Fl.Nr.  860 
(südl.),  Gemarkung  Endorf  und  endet  bei  Fl.Nr.  734/5  
(westl.),  Gemarkung Endorf.  Bei  der Überprüfung durch 
die Verwaltung wurde festgestellt,  dass eine Länge von 
100 m angegeben wurde, die tatsächliche Länge jedoch 
50  m  beträgt.  Träger  der  Straßenbaulast  sind  die  
Beteiligten. 
 

 
 
Aufhebung des Beschlusses vom 06.10.2020: 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
hebt den Beschluss vom 06.10.2020 auf. 
Wie aus beiliegendem Lageplan hervorgeht,  wurde das 
Flurstück  862/1,  Gemarkung  Endorf  im  Rahmen  der  
Ortsvermessung  Anger  neu  gebildet.  Der  Weg  umfasst  
die  Fl.Nr.  862  und  862/1,  Gemarkung  Endorf,  
Eigentümer  sind  die  Anlieger.  Er  beginnt  bei   
Fl.Nr. 722/11 (Straße), Gemarkung Endorf und endet bei 
734/5  (westl.),  Gemarkung  Endorf.  Die  tatsächliche  
Länge beträgt 100 m. 
Träger  der  Baulast  ist  für  den  asphaltierten  Teil   
(Fl.Nr.  862/1)  die  Marktgemeinde  Laaber,  für  die   
Fl.Nr.  862  die  Beteiligten.  Durch  die  Aufhebung  ergibt  
sich,  dass  die  Flurstücke  862  und  862/1  (vormals  
gemeinsam  862  siehe  Ermittlungsniederschrift   
Blatt.Nr.  67)  nach  wie  vor  als  öffentlicher  Feld-  und  
Waldweg gewidmet sind. 
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Die Widmungsverfügungen können während der 
Öffnungszeiten in der Verwaltungsgemeinschaft Laaber, 
Rathaus, Jakobstraße 9, 93164 Laaber, Zi.-Nr. 1,7, 
eingesehen werden. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Widmungsverfügungen kann innerhalb 
eines Monats nach deren Bekanntgabe, schriftlich, 
zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen1) Form, Klage bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in  
93047 Regensburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65,  
93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 
 
erhoben werden2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Marktgemeinde Laaber) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
1) Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! 
Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 
2) Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 
 

Laaber, den 21.12.2021 
gez. Hans Schmid, Erster Bürgermeister 

Ankündigung der Erhöhung der Abwassergebühren zum 01.01.2022 
 

Derzeit kalkulieren die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Laaber die 
Abwassergebühren neu. Die letzte Anpassung der Abwassergebühren erfolgte zum 01.01.2018; leider 
wurden im letzten Mitteilungsblatt nicht die aktuellen Gebührensätze veröffentlicht; wir bitten 
Sie, dies zu entschuldigen; tatsächlich betragen diese aktuell 
 

a) Markt Laaber  
bei Schmutzwassergebühren bei 2,11 €/m³ und Niederschlagswassergebühren bei 0,30 €/m²; 
Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss (Qn) 
bis      2,5 m³/h      54,00 €/Jahr 
bis      6    m³/h  132,00 €/Jahr 
bis    10    m³/h  216,00 €/Jahr 
über    10    m³/h 336,00 €/Jahr 
 

b) Gemeinde Deuerling (für den Ortsteil Deuerling Am Bahnhof)  
bei Schmutzwassergebühren bei 1,86 €/m³ und Niederschlagswassergebühren bei 0,24 €/m²; 
Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss (Qn) 
bis   2,5  m³/h   24,00 €/Jahr 
bis   6   m³/h   66,00 €/Jahr 
bis  10   m³/h 108,00 €/Jahr 
über  10   m³/h 174,00 €/Jahr.“ 
 

c) Gemeinde Brunn  
bei Schmutzwassergebühren bei 2,99 €/m³ und Niederschlagswassergebühren bei 0,26 €/m² 
 

Es muss davon ausgegangen werden, dass sich die Schmutzwassergebühren zum 01.01.2022 
je nach Gemeinde um bis zu 70 % erhöhen. Die Abschlagszahlungen werden ab Januar 2022 
entsprechend angehoben. 
 

Der Beschluss über die Änderung der Abwassersatzung mit Anpassung der Gebühren ist im ersten 
Quartal 2022, rückwirkend zum 01.01.2022, vorgesehen. 
Hiermit möchten wir Sie vorab über die anstehende Gebührenerhöhung informieren. 
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Bekanntmachung über die Längenänderung eines 
öffentlichen Feld- und Waldweges in der 

Marktgemeinde Laaber nach dem Bayerischen 
Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 

 
hier: Von Kleinetzenberg nach Laaber 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
beschließt  die  Länge  des  öffentlichen  Feld-  und  
Waldweges zu ändern. Der Weg umfasst die Fl.Nr. 155, 
Gemarkung  Großetzenberg.  Eigentümer  ist  die  
Marktgemeinde.  Er  beginnt  bei  Fl.Nr.  428/2  (Weg),  
Gemarkung  Großetzenberg  und  endet  bei  Fl.Nr.  154  
(westl.),  Gemarkung  Großetzenberg.  Bei  der  
Überprüfung  durch  die  Verwaltung  wurde  festgestellt,  
dass  eine  Länge  von  500  m  angegeben  wurde,  die  
tatsächliche  Länge  jedoch  550  m  beträgt.  Träger  der  
Straßenbaulast sind die Beteiligten. 
 

 

 
Bekanntmachung über die Längenänderung eines 

öffentlichen Feld- und Waldweges in der 
Marktgemeinde Laaber nach dem Bayerischen 

Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 
 
hier: Von Kleinetzenberg zur Hartlmühle 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
beschließt  die  Länge  des  öffentlichen  Feld-  und  
Waldweges  zu  ändern.  Der  Weg  umfasst  die   
Fl.Nr. 428/2, Gemarkung Großetzenberg. Eigentümer ist 
die  Marktgemeinde.  Er  beginnt  bei  Fl.Nr.  105  (östl.),  
Gemarkung  Großetzenberg  und  endet  bei  Fl.Nr.  602  
(Weg), Gemarkung Großetzenberg. Bei der Überprüfung 
durch  die  Verwaltung  wurde  festgestellt,  dass  eine  
Länge  von  950  m  angegeben  wurde,  die  tatsächliche  
Länge  jedoch  1.070  m  beträgt.  Träger  der  
Straßenbaulast sind die Beteiligten. 
 

 

 
Bekanntmachung über die Umstufung zur 

Gemeindeverbindungsstraße in der Marktgemeinde 
Laaber nach dem Bayerischen Straßen- und 

Wegegesetz (BayStrWG) 
 
hier: Waldetzenberg, Weißenkirchener Straße 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
beschließt  die  öffentlichen  Feld-  und  Waldwege  in  eine  
GVS  umzustufen.  Die  Straße  umfasst  die  Fl.Nr.  1564  
und  1572,  Gemarkung  Großetzenberg.  Sie  beginnt  bei  
Fl.Nr.  1587  (Straße),  Gemarkung  Großetzenberg  und  
endet  bei  Fl.Nr.  1507  (Straße),  Gemarkung  
Großetzenberg.  Die  Länge  beträgt  530  m.  Träger  der  
Straßenbaulast ist die Marktgemeinde Laaber. 
 

 

 
Bekanntmachung über die Umstufung zur 

Gemeindeverbindungsstraße in der Marktgemeinde 
Laaber nach dem Bayerischen Straßen- und 

Wegegesetz (BayStrWG) 
 
hier:  Schaggenhofen,  von  Laaber  nach  Schaggen-
hofen 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
beschließt  die  öffentlichen  Feld-  und  Waldweg  in  eine  
GVS  umzustufen.  Die  Straße  umfasst  die  Fl.Nr.  1014,  
Gemarkung  Großetzenberg.  Sie  beginnt  bei  Fl.Nr.  641  
(Straße),  Gemarkung  Laaber  und  endet  bei  Fl.Nr.  942  
(Straße), Gemarkung Großetzenberg. Die Länge beträgt 
480 m. Träger der Straßenbaulast ist die Marktgemeinde 
Laaber. 
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Bekanntmachung über die Umstufung zur 
Ortsstraße in der Marktgemeinde Laaber nach dem 
Bayerischen Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 

 
hier: Edlhausen, Lohbergstraße 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
beschließt  einen  Teil  des  öffentlichen  Feld-  und  
Waldweges  in  eine  Ortsstraße  umzustufen.  Die  Straße  
umfasst  die  Fl.Nr.1519  (Teilfl.),  Gemarkung  
Großetzenberg.  Sie  beginnt  bei  Fl.Nr.  766/4  (S/O),  
Gemarkung  Großetzenberg  und  endet  bei  Fl.Nr.  768  
(Straße), Gemarkung Großetzenberg. Die Länge beträgt 
155 m. Träger der Straßenbaulast ist die Marktgemeinde 
Laaber. 
 

 

Bekanntmachung über die Längenänderung des 
öffentlichen Feld- und Waldweges in der 

Marktgemeinde Laaber nach dem Bayerischen 
Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 

 
hier:  Waldetzenberg,  von  der  Pollenrieder  Höh  in  
das Weißenkirchner Holz 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
beschließt  die  Länge  des  öffentlichen  Feld-  und  
Waldweges  abzuändern.  Der  Weg  umfasst  die   
Fl.Nr.  1614,  Gemarkung Großetzenberg.  Er  beginnt  bei  
Fl.Nr.  1738  (Straße),  Gemarkung  Großetzenberg  und  
endet  bei  Fl.Nr.  1558  (Weg),  Gemarkung  
Großetzenberg.  Bei  der  Überprüfung  durch  die  
Verwaltung  wurde  festgestellt,  dass  eine  Länge  von   
750 m angegeben wurde, die tatsächliche Länge jedoch 
400  m  beträgt.  Träger  der  Straßenbaulast  sind  die  
Beteiligten. 
 

 

Bekanntmachung über die Längenänderung des 
öffentlichen Feld- und Waldweges in der 

Marktgemeinde Laaber nach dem Bayerischen 
Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 

 
hier: Waldetzenberg, Ins Dickerlhölzl 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
beschließt  die  Länge  des  öffentlichen  Feld-  und  
Waldweges  abzuändern.  Der  Weg  umfasst  die   
Fl.Nr.  1612,  Gemarkung Großetzenberg.  Er  beginnt  bei  
Fl.Nr.  1597/124,  Gemarkung  Großetzenberg  und  endet  
bei  Fl.Nr.  1609  (südl.),  Gemarkung  Großetzenberg.  Bei  
der  Überprüfung  durch  die  Verwaltung  wurde  
festgestellt,  dass  eine  Länge  von  300  m  angegeben  
wurde,  die  tatsächliche  Länge  jedoch  265  m  beträgt.  
Träger der Straßenbaulast sind die Beteiligten. 
 

 

 
Bekanntmachung über die Widmung einer 

Ortsstraße in der Marktgemeinde Laaber nach dem 
Bayerischen Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 

 
hier: Edlhausen, Am Galgenberg 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
beschließt  eine  Ortsstraße  zu  widmen.  Die  Straße  
umfasst die Fl.Nr.  710, Gemarkung Großetzenberg. Sie 
beginnt  bei  Fl.Nr.  710/1  (S/O),  Gemarkung  
Großetzenberg  und  endet  bei  Fl.Nr.  707  (Straße),  
Gemarkung  Großetzenberg.  Die  Länge  beträgt  33  m.  
Träger  der  Straßenbaulast  ist  die  Marktgemeinde  
Laaber. 
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Bekanntmachung über die Widmung einer 
Ortsstraße in der Marktgemeinde Laaber nach dem 
Bayerischen Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 

 
hier: Edlhausen, Am Galgenberg 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
beschließt  eine  Ortsstraße  zu  widmen.  Die  Straße  
umfasst  die  Fl.Nr.  706/19,  Gemarkung  Großetzenberg.  
Sie  beginnt  bei  Fl.Nr.  707  (Straße),  Gemarkung  
Großetzenberg  und  endet  bei  Fl.Nr.  706/20  (N/O),  
Gemarkung  Großetzenberg.  Die  Länge  beträgt  70  m.  
Träger  der  Straßenbaulast  ist  die  Marktgemeinde  
Laaber. 
 

 

 

Bekanntmachung über die Widmung einer 
Ortsstraße in der Marktgemeinde Laaber nach dem 
Bayerischen Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 

 
hier: Edlhausen, Am Galgenberg 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
beschließt  eine  Ortsstraße  zu  widmen.  Die  Straße  
umfasst  die  Fl.Nr.  706/13,  Gemarkung  Großetzenberg.  
Sie  beginnt  bei  Fl.Nr.  707  (Straße),  Gemarkung  
Großetzenberg  und  endet  bei  Fl.Nr.  706/14  (N/O),  
Gemarkung  Großetzenberg.  Die  Länge  beträgt  70  m.  
Träger  der  Straßenbaulast  ist  die  Marktgemeinde  
Laaber. 
 

 

 

Bekanntmachung über die Widmung einer 
Ortsstraße in der Marktgemeinde Laaber nach dem 
Bayerischen Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 

 
hier: Edlhausen, Windschnur 
Der  Bau-  und  Umweltausschuss  des  Marktes  Laaber  
beschließt  eine  Ortsstraße  zu  widmen.  Die  Straße  
umfasst  die  Fl.Nr.  716/2,  637  (Teilfl.),  Gemarkung  
Großetzenberg.  Sie  beginnt   bei  Fl.Nr.  638  (östl.),  
Gemarkung  Großetzenberg  und  endet  bei  Fl.Nr.  641/2  
(Straße), Gemarkung Großetzenberg. Die Länge beträgt 
65 m. Träger der Straßenbaulast ist die Marktgemeinde 
Laaber. 

 
Die  Widmungsverfügungen  können  während  der  
Öffnungszeiten in der Verwaltungsgemeinschaft Laaber, 
Rathaus,  Jakobstraße  9,  93164  Laaber,  Zi.-Nr.  1,7,  
eingesehen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen  diese  Widmungsverfügungen  kann  innerhalb 
eines  Monats  nach  deren  Bekanntgabe,  schriftlich,  
zur  Niederschrift  oder  elektronisch  in  einer  für  den  
Schriftformersatz zugelassenen1) Form, Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in  
93047 Regensburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65,  
93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 
erhoben werden2). 
Die  Klage  muss  den  Kläger,  den  Beklagten  
(Marktgemeinde  Laaber)  und  den  Gegenstand  des  
Klagebegehrens bezeichnen und soll  einen bestimmten 
Antrag  enthalten.  Die  zur  Begründung  dienenden  
Tatsachen  und  Beweismittel  sollen  angegeben,  der  
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt  werden.  Der  Klage  und  allen  Schriftsätzen  
sollen  Abschriften  für  die  übrigen  Beteiligten  beigefügt  
werden. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
1) Die  Einlegung  eines  Rechtsbehelfs  per  einfacher  
E-Mail  ist  nicht  zugelassen  und  entfaltet  keine  
rechtlichen  Wirkungen!  Nähere  Informationen  zur  
elektronischen  Klageerhebung  entnehmen  Sie  bitte  der  
Internetpräsenz  der  Bayerischen  Verwaltungsgericht-
barkeit (www.vgh.bayern.de). 
2) Kraft  Bundesrechts  wird  in  Prozessverfahren  vor  den  
Verwaltungsgerichten  infolge  der  Klageerhebung  eine    
Verfahrensgebühr fällig. 
 
Laaber, den 21.12.2021 
gez. Hans Schmid, Erster Bürgermeister 
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Aus dem Rathaus wird berichtet: 
 

 

Öffnungszeiten im Landratsamt Regensburg 
Tel. 0941/40 09-0 

 

Mo 08.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr 
Di 08.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr 
Mi 08.00 – 12.00 Uhr 
Do 08.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.30 Uhr 
Fr 08.00 – 12.00 Uhr 

 

Öffnungszeiten der Kfz-Zulassungsstelle 
Tel. 0941/40 09-390 

 

Mo Di u. Mi  07.30 – 15.00 Uhr (durchgehend) 
Do   07.30 – 17.00 Uhr (durchgehend) 
Fr  07.30 – 11.30 Uhr 
 
 
 

 

Bevölkerungsstand am 30.06.2021 
 

Markt Laaber   5.292 Einwohner 
Gemeinde Deuerling  1.991 Einwohner 
Gemeinde Brunn  1.446 Einwohner 
VG Laaber   8.729 Einwohner 
 
 
 
 

Bayernwerk  -  Allgemeine Servicenummern: 
 

Technischer Kundenservice  
Baustrom/Hausanschluss, Anschluss Photovoltaik, 
Kabellagepläne, Gasleitungspläne     
Tel. 0941-28 00 33 11,  Fax: 0941-28 00 33 12 
 

Zähler und Messeinrichtungen: 
Tel. 0941-28 00 33 77, Fax: 0941-28 00 33 78  
 

Zählerstand – Ablesung 
Serviceteam Jahresablesung, 
Zwischenablesung, Abmeldung    
Tel. 0871-96 56 01 60 
 

Serviceteam – Einspeiser 
Tel. 0871-96 56 01 20 
 

Störungsnummer Strom 
Tel. 0941-28 00 33 66 
Störungsnummer Gas:  
Tel. 0941-28 00 33 55  
(Meldungen werden zu Ihrer Sicherheit aufgezeichnet!) 
 
 

 

Ausfall von Straßenlampen 
 
 

Es  ist  unser  Bestreben,  die  Straßenbeleuchtungsanlagen  
immer  funktionsfähig  zu  erhalten.  Da  es  jedoch  nicht  
möglich  ist,  diese  laufend  zu  überwachen,  bitten  wir  die  
Bevölkerung,  den  Ausfall  von  Straßenlampen  sofort  
mündlich  oder  telefonisch  bei  der  Verwaltungsgemein-   
schaft  Laaber  (Tel.  09498/9401-13  oder  -10)  zu  melden.  
Teilen Sie uns bitte auch die Lampen-Nr.  mit,  welche sich 
am Laternenmast befindet. 
 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 

 

 

Sperrmüll – Müllabladestation Haslbach 
Nach  wie  vor  können  Bürger  des  Landkreises  Regensburg  
bei  der  Müllumladestation Haslbach,  Hofer  Straße,   
Sperrmüll anliefern.  
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag  08.00 – 11.45 Uhr 
                                                   und     12.30 – 15.45 Uhr. 
       Samstag: gem. Veröffentlichung auf www.z-m-s.de 
Anlieferungsformulare zur kostenlosen Anlieferung  
erhalten Sie im Rathaus, Zi. Nr. 07. 
 
 
 
 
 

 
 

Abfallwirtschaft 
 

Entsorgung von Kühl- und Gefriergeräte 
Kühlgeräte werden nach Voranmeldung bei der Firma 
Meindl Entsorgungsservice Lappersdorf von zu Hause 
abgeholt.  

Tel.0941/83020-0 oder Online-Anmeldung über: 
www.meindl-entsorgung.de oder www.entsorgungsdaten.de  

 
 
 
 
 

Die Entsorgungskalender 2022 
 

 (Termine:  Mülltonne,  Papiertonne,  Altreifen,  
Umweltmobil  usw.)  für  den  Markt  Laaber  und  die  
Gemeinden  Deuerling  und  Brunn  liegen  in  der  VG  
Laaber  auf.  Sie  können  den  Entsorgungskalender  auch  im  
Internet unter www.vg-laaber.de einsehen. 
 
 

 

Pfarr- und Gemeindebücherei Deuerling 
Am Kirchberg 14, 93180 Deuerling  

(in der Grundschule) 
 

Öffnungszeiten:     ◄ ◄ ◄ 
 
 

Dienstag: 18.00  -  19.00 Uhr 
Donnerstag: 17.00  -  18.00 Uhr 
Sonntag:  10.00  -  11.30 Uhr 
 
 
 
 

 

Gemeindebücherei Laaber 
(neben der Mittelschule) 

Tel. 09498-90 40 525 
gemeindebuecherei.laaber@web.de 

 
ÖFFNUNGSZEITEN 

 

Montag: 09.00  -  10.00 Uhr 
               17.00  -  19.00 Uhr 

Donnerstag:  15.00  -  17.00 Uhr 
 
 
 

 

Standesamt Laaber - 
Samstagstermine 2022 

 
Für  Ihre  Eheschließung  bieten  wir  Ihnen  2022  
folgende  Samstage,  jeweils  zwischen  09.30  Uhr  
und 12.30 Uhr, an: 
 

08. Januar 02. Juli 
05. Februar 06. August 
05. März 03. September 
02. April 01. Oktober 
07. Mai 05. November 
11. Juni 03. Dezember 
 

Trauungen während der allgemeinen 
Geschäftszeiten sind nach Terminvereinbarung 

jederzeit möglich. 
 

Alle Angaben unter Vorbehalt, 
Änderungen behalten wir uns vor! 

 
 
 
 

Besuchen Sie uns im Internet: 
www.vg-laaber.de 

 

Sie können den Veranstaltungskalender der  
VG Laaber auch im Internet einsehen. 

 
 

Die neuen Abfahrtspläne der Deutschen Bahn 
für  das  Jahr  2022  für  Deuerling  und  Laaber  
liegen  bei  der  VG  Laaber  auch  in  DIN  A3  
Format im Zi. 03 zur Abholung bereit. 
 
 

Postfiliale Deuerling 
Lusenstraße 2, 93180 Deuerling  

 

Öffnungszeiten 
 
 

Montag: 14:00  -  16:00 Uhr 
Dienstag: 14:00  -  16:00 Uhr 
Mittwoch: 10:00  -  12:00 Uhr 
Donnerstag: 14:00  -  16.00 Uhr 
Freitag:  10:00  -  12:00 Uhr 
Samstag:  10:00  -  11.00 Uhr 
 
 

 

 Bitte beachten   
 

Wertstoffhöfe Laaber, Deuerling u. Pollenried 
 
 

Bauschutt  und  Grünabfälle  können  aus  Kapazitätsgründen  
in den Wertstoffhöfen nur in kleinen Mengen angenommen 
werden.  Größere  Mengen  Grünabfälle  sind  auf  die  vom  
Landkreis eingerichteten Kompostplätze zu fahren. 
Aus  organisatorischen  Gründen  bitten  wir  zur  
Anlieferung  so  frühzeitig  zu  kommen,  dass  die  
Öffnungszeiten eingehalten werden können. 
 

Öffnungszeiten Wertstoffhof Laaber: 
           Mo  08.00 – 12.00 Uhr 

Fr     13.00 – 17.00 Uhr 
Sa      08.00 – 12.00 Uhr 

 

Öffnungszeiten Wertstoffhof Deuerling: 
01. Oktober bis 31. März 

Mi 14.00 – 17.00 Uhr 
Sa  09.00 – 12.00 Uhr 

 
 

Öffnungszeiten Wertstoffhof Nittendorf/Pollenried: 
Di  14.00 – 18.00 Uhr 
Fr  14.00 – 18.00 Uhr 
Sa 08.00 – 12.00 Uhr 

 

Sperrmüllmeldekarten sind auf den Wertstoffhöfen und im 
Rathaus Zi. Nr. 07 erhältlich. 
 

Fundsachen: 
 

Im Fundbüro des Rathauses, Zi. 03, wurden abgegeben: 
 
Haustürschlüssel und Briefkastenschlüssel an einem 
gelben Schlüsselanhänger, gefunden in Hillohe auf der 
Straße bei Heimberger Straße 7. 
 

HINWEIS:  Die  Fundsachen  sind  auch  auf  der  
Website der VG Laaber unter  
www.vg-laaber.de/Startseite/Aktuelles/Fundsachen 
veröffentlicht. 
 
 
 
 
 

 

Öffnungszeiten der Kompostplätze  
für den Bereich der VG Laaber 

 
 

Grüngutlagerplatz Pollenried 
Öffnungszeiten: 
Sommerzeit:  Di  14.00 – 18.00 Uhr 
  Fr  15.00 – 18.00 Uhr 
  Sa  08.00 – 13.00 Uhr 
Winterzeit: Di  14.00 – 17.00 Uhr 
  Fr  15.00 – 17.00 Uhr 
  Sa  08.00 – 13.00 Uhr 
Kompostplatz Beratzhausen 
Öffnungszeiten 
Mi   14.00 – 17.00 Uhr (Winterzeit) 
Mi  14.00 – 18.00 Uhr (Sommerzeit) 
Fr   15.00 – 17.00 Uhr (Winterzeit) 
Fr   15.00 – 18.00 Uhr (Sommerzeit) 
Sa  08.00 – 13.00 Uhr 
 
Der Kompostplatz Hemau wurde Ende 2015 als Kompostplatz 
geschlossen. 
Grüngut  kann  aber  weiterhin  zu  den  Öffnungszeiten  des  
Wertstoffhofes in Hemau abgegeben werden. 
Öffnungszeiten Wertstoffhof Hemau: 
Di 15.00 – 18.00 Uhr 
Fr 09.00 – 12.00 u. 13.00 – 16.00 Uhr (MEZ) 
              13.00 – 19.00 Uhr (MESZ) 
Sa 09.00 – 12.00 u. 13.00 – 15.00 Uhr (nur MESZ) 
 

Neben  der  Anlieferung  von  Grüngut,  kann  auch  wieder  
hochwertiger,  gesiebter  Kompost  zur  Bodenverbesserung  im  
Garten und holziges Abdeckmaterial erworben werden. 
Nach  telefonischer  Absprache  (0941/4009-363)  kann  auch  
ausnahmsweise unter  bestimmten Voraussetzungen außerhalb der  
normalen  Öffnungszeiten  Grüngut  angeliefert  oder  Kompost  
abgeholt werden. 
 

Winterruhe auf den Kompostplätzen 
 

Jahreszeitbedingt  wurden  die  Kompostplätze  des  Landkreises  
Regensburg  in  Beratzhausen,  Regenstauf  sowie  der  
Grüngutlagerplatz Pollenried (ehemals Kompostplatz) 

ab dem 06.12.2021 für die Öffentlichkeit geschlossen. 
Unaufschiebbare  größere,  insbesondere  gewerbliche  
Anlieferungen  ab  dem  06.12.2021  sind  nur  nach  rechtzeitiger  
vorheriger  Anmeldung  beim  Landkreis  Regensburg  (Tel.  Nr.  
0941/4009-363)  möglich.  Diese  Regelung  gilt  auch  für  
Christbaumsammelaktionen  durch  Gemeinden  und  sonstige  
Organisationen.  
Für  Anlieferungen  von  Grüngut  und  holzigen  Abfällen  in  
Kleinmengen  stehen  weiterhin  die  Grüngutcontainer  in  den  
Wertstoffhöfen zur Verfügung. 
Am  Samstag,  dem  08.01.2022  sind  die  landkreiseigenen  
Kompostplätze  Beratzhausen  und  Regenstauf  sowie  der  
Grüngutlagerplatz Pollenried von 08.00 bis  13.00 Uhr für die 
Anlieferung  von  naturbelassenen  Weihnachtsbäumen  und  
Adventskränzen,  d.h.  ohne  Weihnachtsschmuck  jeglicher  Art,  
Farb-  u.  Schneespray,  Drähten  und  insbesondere  Lametta, 
geöffnet.  An  diesem  Tag  sind  auch  die  Anlieferung  von  
kompostierbaren  Grünrückständen  entsprechend  den  
Annahmebedingungen sowie der Kauf von Kompost möglich.  
 

Ab  Samstag,  den  05.03.2022  kann  wieder  zu  den  gewohnten 
Öffnungszeiten angeliefert werden. 
 

 

 

Kontaktdaten der VG Laaber 
VG Laaber 

Jakobstraße 9 
93164 Laaber 

Tel.: 09498/94 01-0           Fax:   09498/94 01-99 
 

vg.laaber@vg-laaber.de 
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Besuchen Sie uns im Internet: 
www.vg-laaber.de 

 

Sie können den Veranstaltungskalender der  
VG Laaber auch im Internet einsehen. 

 
 

Die neuen Abfahrtspläne der Deutschen Bahn 
für das Jahr 2022 für Deuerling und Laaber 
liegen bei der VG Laaber auch in DIN A3 
Format im Zi. 03 zur Abholung bereit. 
 
 

Postfiliale Deuerling 
Lusenstraße 2, 93180 Deuerling  

 

Öffnungszeiten 
 
 

Montag: 14:00  -  16:00 Uhr 
Dienstag: 14:00  -  16:00 Uhr 
Mittwoch: 10:00  -  12:00 Uhr 
Donnerstag: 14:00  -  16.00 Uhr 
Freitag:  10:00  -  12:00 Uhr 
Samstag:  10:00  -  11.00 Uhr 
 
 

 

 Bitte beachten   
 

Wertstoffhöfe Laaber, Deuerling u. Pollenried 
 
 

Bauschutt und Grünabfälle können aus Kapazitätsgründen 
in den Wertstoffhöfen nur in kleinen Mengen angenommen 
werden. Größere Mengen Grünabfälle sind auf die vom 
Landkreis eingerichteten Kompostplätze zu fahren. 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir zur 
Anlieferung so frühzeitig zu kommen, dass die 
Öffnungszeiten eingehalten werden können. 
 

Öffnungszeiten Wertstoffhof Laaber: 
           Mo  08.00 – 12.00 Uhr 

Fr     13.00 – 17.00 Uhr 
Sa      08.00 – 12.00 Uhr 

 

Öffnungszeiten Wertstoffhof Deuerling: 
01. Oktober bis 31. März 

Mi 14.00 – 17.00 Uhr 
Sa  09.00 – 12.00 Uhr 

 
 

Öffnungszeiten Wertstoffhof Nittendorf/Pollenried: 
Di  14.00 – 18.00 Uhr 
Fr  14.00 – 18.00 Uhr 
Sa 08.00 – 12.00 Uhr 

 

Sperrmüllmeldekarten sind auf den Wertstoffhöfen und im 
Rathaus Zi. Nr. 07 erhältlich. 
 

Fundsachen: 
 

Im Fundbüro des Rathauses, Zi. 03, wurden abgegeben: 
 
Haustürschlüssel und Briefkastenschlüssel an einem 
gelben Schlüsselanhänger, gefunden in Hillohe auf der 
Straße bei Heimberger Straße 7. 
 

HINWEIS: Die Fundsachen sind auch auf der 
Website der VG Laaber unter  
www.vg-laaber.de/Startseite/Aktuelles/Fundsachen 
veröffentlicht. 
 
 
 
 
 

 

Öffnungszeiten der Kompostplätze  
für den Bereich der VG Laaber 

 
 

Grüngutlagerplatz Pollenried 
Öffnungszeiten: 
Sommerzeit:  Di  14.00 – 18.00 Uhr 
  Fr  15.00 – 18.00 Uhr 
  Sa  08.00 – 13.00 Uhr 
Winterzeit: Di  14.00 – 17.00 Uhr 
  Fr  15.00 – 17.00 Uhr 
  Sa  08.00 – 13.00 Uhr 
Kompostplatz Beratzhausen 
Öffnungszeiten 
Mi   14.00 – 17.00 Uhr (Winterzeit) 
Mi  14.00 – 18.00 Uhr (Sommerzeit) 
Fr   15.00 – 17.00 Uhr (Winterzeit) 
Fr   15.00 – 18.00 Uhr (Sommerzeit) 
Sa  08.00 – 13.00 Uhr 
 
Der Kompostplatz Hemau wurde Ende 2015 als Kompostplatz 
geschlossen. 
Grüngut kann aber weiterhin zu den Öffnungszeiten des 
Wertstoffhofes in Hemau abgegeben werden. 
Öffnungszeiten Wertstoffhof Hemau: 
Di 15.00 – 18.00 Uhr 
Fr 09.00 – 12.00 u. 13.00 – 16.00 Uhr (MEZ) 
              13.00 – 19.00 Uhr (MESZ) 
Sa 09.00 – 12.00 u. 13.00 – 15.00 Uhr (nur MESZ) 
 

Neben der Anlieferung von Grüngut, kann auch wieder 
hochwertiger, gesiebter Kompost zur Bodenverbesserung im 
Garten und holziges Abdeckmaterial erworben werden. 
Nach telefonischer Absprache (0941/4009-363) kann auch 
ausnahmsweise unter bestimmten Voraussetzungen außerhalb der 
normalen Öffnungszeiten Grüngut angeliefert oder Kompost 
abgeholt werden. 
 

Winterruhe auf den Kompostplätzen 
 

Jahreszeitbedingt wurden die Kompostplätze des Landkreises 
Regensburg in Beratzhausen, Regenstauf sowie der 
Grüngutlagerplatz Pollenried (ehemals Kompostplatz) 

ab dem 06.12.2021 für die Öffentlichkeit geschlossen. 
Unaufschiebbare größere, insbesondere gewerbliche 
Anlieferungen ab dem 06.12.2021 sind nur nach rechtzeitiger 
vorheriger Anmeldung beim Landkreis Regensburg (Tel. Nr. 
0941/4009-363) möglich. Diese Regelung gilt auch für 
Christbaumsammelaktionen durch Gemeinden und sonstige 
Organisationen.  
Für Anlieferungen von Grüngut und holzigen Abfällen in 
Kleinmengen stehen weiterhin die Grüngutcontainer in den 
Wertstoffhöfen zur Verfügung. 
Am Samstag, dem 08.01.2022 sind die landkreiseigenen 
Kompostplätze Beratzhausen und Regenstauf sowie der 
Grüngutlagerplatz Pollenried von 08.00 bis 13.00 Uhr für die 
Anlieferung von naturbelassenen Weihnachtsbäumen und 
Adventskränzen, d.h. ohne Weihnachtsschmuck jeglicher Art, 
Farb- u. Schneespray, Drähten und insbesondere Lametta, 
geöffnet. An diesem Tag sind auch die Anlieferung von 
kompostierbaren Grünrückständen entsprechend den 
Annahmebedingungen sowie der Kauf von Kompost möglich.  
 

Ab Samstag, den 05.03.2022 kann wieder zu den gewohnten 
Öffnungszeiten angeliefert werden. 
 

 

 

Kontaktdaten der VG Laaber 
VG Laaber 

Jakobstraße 9 
93164 Laaber 

Tel.: 09498/94 01-0           Fax:   09498/94 01-99 
 

vg.laaber@vg-laaber.de 
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Apotheken-Notdienst Januar 2022 

 

01.01. – 07.01. Stadt Apotheke Parsberg 
08.01. – 14.01. Bernstein Apotheke Nittendorf & 
  Rathaus Apotheke Velburg 
15.01. – 21.01. Hauser Apotheke Beratzhausen 
22.01. – 28.01. Apotheke am Rathaus Hemau 
29.01. – 04.02. Markt Apotheke Laaber 

Alle Angaben ohne Gewähr!! 
 
 

Neues von der VHS für den Landkreis Regensburg 
 

Die VHS-Außenstelle Laaber bietet im Januar 
2022 folgende Kurse und Veranstaltungen an: 
- 213-131006, Laaber im Laternenschein,  
  Beginn: 07.01.2022, 18:00 Uhr 
Weitere Informationen finden Sie im 
Programmheft der VHS oder unter  
www.vhs-regensburg-land.de. Anmeldung bei der 
VHS -Geschäftsstelle Tel. 09401 / 52550 oder Mail 
info@vhs-regensburg-land.de 
 

 

Notfallmappe  
des Landkreises Regensburg 

 

Jeder  von uns kann ganz plötzlich – durch Krankheit  
oder  Unfall  –  auf  Hilfe  angewiesen  sein.  Die  
Servicestelle  für  Senioren  im  Landkreis  Regensburg  
hat  für  Sie  deshalb  eine  Notfallmappe  erstellt.  Die  
Broschüre soll dazu beitragen, dass Sie selbst und Ihre 
Angehörigen auf einen Notfall besser vorbereitet sind. 
 

Die  Notfallmappe  ist  im  Rathaus  Laaber,  Zi.  05  
und Zi. 06, kostenlos erhältlich. 

 

 
 

 

Informationsbroschüre Organspende 
 

In  der  Informationsbroschüre  der  Bundeszentrale  für  
gesundheitliche  Aufklärung  erfahren  Sie  alles  über  
wichtige Fragen und Antworten zur Organspende. Die 
Broschüre  enthält  auch  einen  heraustrennbaren  
Organspendeausweis. 
 

Die Broschüre 
„Antworten auf wichtige Fragen“ –  

Kurzinformationen zu den wichtigsten  
Fragestellungen zur Organspende 

 
liegt im Rathaus Laaber, Zi. 05 und Zi. 06, kostenlos 
zur Abholung bereit. 
 

 

 
 
 

   Wirf Altglas nicht 
   Zuhause  fort  
   Container  steh´n   
   an  jedem  Ort!  

 
 

 

 

 

BRK-Blutspendedienst am 07.12.2021 in Laaber 
 

Die  BRK-Bereitschaft  Oberpfraundorf  und  der  
Blutspendedienst  bedanken  sich  bei  den  109  Spendern,  
unter  denen  7  Erstspender  begrüßt  werden  konnten.  Bitte  
beachten:  Nehmen Sie  künftig  zum Blutspendentermin  ein  
Ausweisdokument mit (Personalausweis, Führerschein oder 
Reisepass).  Die  derzeit  aktuellen  Corona  Regeln  zum  
Blutspenden  finden  Sie  auf  der  Seite  
www.blutspendedienst.com 
(https://www.blutspendedienst.com/blog/ruhig-blut-
blutspende-in-zeiten-des-corona-virus). 
Gez. BRK Bereitschaft Oberpfraundorf (Jürgen Stöckl) 
 
 

 

Reparatur-Café Deuerling  
im Reithnerhaus Deuerling 

 
Das  Reparatur-Café  Deuerling  hat  jeden  3.  Samstag  im  
Monat  von  13  Uhr  bis  17  Uhr  geöffnet.  Repariert  wird  
Alles,  was  zu  uns  getragen  werden  kann!  
Elektro(klein)geräte,  Kleinmöbel,  Haushaltsartikel,  
Spielzeug,  Fahrräder,  Kleidung,  Uhren,  PC  und  Handy,  
Schleifarbeiten.  
Der Biergarten ist bei schönem Wetter geöffnet. 
Es  werden  auch  immer  ehrenamtliche  
Reparateure*innen gesucht! 
Auskünfte  gerne  unter  reparaturcafe-deuerling@online.de  
und Tel. 0176/84305474. Weitere Informationen unter  
www.reparaturcafe-deuerling.de 
 

 

Bitte beachten! 
Altkleider-Container Deuerling  

Neuer Standplatz  
seit 01. November 2021  

auf dem Parkplatz des Friedhofes 
Deuerling. 

 

 

 

Gemeinschaftspraxis 
Dr. Ulrich Thurn 
Stefan Schneider 
 

Unsere Praxis ist vom 
24.12.2021 bis 03.01.2022 geschlossen. 
 

Vertretung:  
Zahnärztlicher Notdienst  
Tel. 0941/5987925 
www.notdienst-zahn.de   

Wir wünschen unseren Patienten ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. 
 

  

 
 

Suche Fahrer für Lieferservice Mittagessen 
 

   
 Seit April 2021 gibt es für Deuerling und die engere Umgebung den 
 Lieferservice „Essen auf Rädern“. Der wird sehr gut angenommen! 
 

Wir suchen jetzt einen Fahrer für Freitag aushilfsweise bis ca. März 2022 
  

  Zeitbedarf je nach Aufkommen von 11 Uhr bis ca. 12.00 Uhr. 
 

Bitte melden bei Ulrike Forster. 
 Danke. 

   

 Tel.  09498 - 39 28  oder  0151 - 7251 5607  ulrike.forster@bayern-ost.de 
 

Wir wünschen allen Frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr 2022 
 

      Ulrike  Forster,  Seniorenbeauftragte  der  Gemeinde  Deuerling  
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Suche Fahrer für Lieferservice Mittagessen 
 

   
 Seit April 2021 gibt es für Deuerling und die engere Umgebung den 
 Lieferservice „Essen auf Rädern“. Der wird sehr gut angenommen! 
 

Wir suchen jetzt einen Fahrer für Freitag aushilfsweise bis ca. März 2022 
  

  Zeitbedarf je nach Aufkommen von 11 Uhr bis ca. 12.00 Uhr. 
 

Bitte melden bei Ulrike Forster. 
 Danke. 

   

 Tel.  09498 - 39 28  oder  0151 - 7251 5607  ulrike.forster@bayern-ost.de 
 

Wir wünschen allen Frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr 2022 
 
      Ulrike Forster, Seniorenbeauftragte der Gemeinde Deuerling 
 

  
 

  
 

      
 

Räumpflicht der Gehbahnen im Winter 
 
Der Winter steht vor der Tür und der alljährliche Kampf gegen Schnee und Eis geht in die nächste Runde. 
Deshalb wollen wir an dieser Stelle die rechtliche Situation darlegen und alle Bürgerinnen und Bürger bitten, 
auch im eigenen Interesse, ihren Pflichten nachzukommen. 
 
Die Räumpflicht für den Fußgängerverkehr ist durch die Eigentümer der anliegenden Grundstücke 
durchzuführen. 
Diese umfasst das Freihalten von Schnee und Eis der Gehwege. Ist ein Gehweg nicht vorhanden, so ist am 
Straßenrand ein Streifen von 1 m von Schnee und Eis freizuhalten. Die Verwendung von Tausalz ist nur bei 
besonderer Glättegefahr (z. B. an Treppen oder starken Steigungen) zulässig. 
Diese Verpflichtung besteht täglich von 7.00 Uhr (an Sonn- und Feiertagen 8.00 Uhr) bis 20.00 Uhr. 
 
In diesem Zusammenhang werden die Kraftfahrer gebeten, ihre Autos so abzustellen, dass das Räumfahrzeug 
ohne Behinderung die Straßen räumen kann und dass sie frühzeitig ihre Fahrzeuge mit Winterreifen ausstatten. 
 

Hecken, Sträucher und Bäume 
 

Hecken, Sträucher und Bäume in Privatgrundstücken sind von den Grundstückseigentümern so 
zurückzuschneiden, dass nichts in den öffentlichen Raum hinausragt. Insbesondere ist darauf zu achten, dass 
über der Straße ein Raum von 4,50 m Höhe frei ist. 
Bitte überprüfen auch Sie ihr Grundstück und schneiden Ihre Hecken zurück. 
 
Auf die entsprechenden Verordnungen der Gemeinden Brunn und Deuerling sowie des Marktes Laaber wird 
hiermit verwiesen. 
 

Standesamtliche Nachrichten 
Wir gratulieren zur Geburt eines Kindes: 
 

Den Ehegatten Sonja und Matthias Mirberth, Laaber, wurde eine Tochter Miriam geboren. 
 

Den Angehörigen nachstehender Verstorbenen sprechen wir unsere Anteilnahme aus: 
 

Michael Forster, Laaber 
 

Von den übrigen Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen wurden keine Einverständniserklärungen zur Veröffentlichung abgegeben bzw. 
liegen nicht vor. 

Standesamt Laaber 
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Ansprechpartner für Sie im Rathaus:

Für Neuanmeldung: Für Meldung Zählerstände:
Herr Philipp Eichenseer   Herr Josef Sachsenhauser 
Tel. 09498/9401-17 Tel. 09498/9401-28
philipp.eichenseer@vg-laaber.de josef.sachsenhauser@vg-laaber.de

An alle Hauseigentümer  
des Marktes Laaber, der Gemeinde Brunn und Deuerling  (für 
den Bereich "Deuerling Am Bahnhof") 
 
Wir möchten Sie bitten, die Zählerstände des Gartenwasserzählers / Stallzähler/ 
Eigengewinnungsanlage (Unterzähler) zum Stichtag 31.12. abzulesen und 
diese auf dem nebenstehenden abgedruckten Formular einzutragen.  
 
Das Formular ist auch auf der Homepage der jeweiligen Gemeinde hinterlegt. 
Dieses bitte bis spätestens 15.02.2022 an die Verwaltungsgemeinschaft 
Laaber, Abwassergebühren senden. 
 
Sollten die Zählerstände nach der o. g. Frist nicht gemeldet sein, so wird der 
durchschnittliche Verbrauch der letzten 3 Jahre für die Berechnung zugrunde 
gelegt. 
 
 
INFO: Was ist bei der Installation eines Unterzählers zu beachten: 
 
Die Erfassung der Wassermengen erfolgt durch einen geeichten privaten 
Zähler. Der Unterzähler ist von einem zugelassenen Installationsbetrieb 
einzubauen. Bei einem Wasserzähler handelt es sich um eine Messeinrichtung, 
diese unterliegt den Bestimmungen der Mess- und Eichverordnung; die 
Gültigkeitsdauer der Eichung bei Kaltwasserzähler beträgt 6 Jahre. 
Es darf nur Wasser gemessen werden, das nicht in die Kanalisation gelangt. 
Bitte beachten Sie: Die Befüllung von Schwimmbecken o. ä. ist über diesen 
Zähler nicht zulässig, da die Entleerung der Schwimmbecken in die 
Kanalisation zu erfolgen hat. 
 
Eine frühzeitige Antragstellung bei der Gemeinde ist zwingend erforderlich. 
 
 

 



Anlageblatt im Mitteilungsblatt und Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Laaber Nr. 12 vom 21.12.2021 

 
Bekanntmachung 

des Satzungsbeschlusses für Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan 
„Erweiterung Schernrieder Straße“ des Marktes Laaber unter Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren gemäß § 13 b Baugesetzbuch 
(BauGB) 
Der Markt Laaber hat mit Beschluss vom 13.12.2021 den Bebauungsplan mit integriertem 
Grünordnungsplan „Erweiterung Schernrieder Straße“ in der Fassung vom 13.12.2021, 
ausgearbeitet durch das Ingenieurbüro Wöhrmann, Hagelstadt, gemäß § 10 i.V.m. § 13 b 
Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen. 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Absatz 3 des Baugesetzbuches (BauGB) 
ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der o.g. Bebauungsplan in 
Kraft. Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Laaber, Jakobstraße 9, 93164 Laaber, Zimmer 1.7, während der 
allgemeinen Öffnungszeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB wird hingewiesen. 
Unbeachtlich werden demnach 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 
4. nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler. 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 
44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen 
Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn sie nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
Laaber, den 21.12.2021 
Markt Laaber, gez. Schmid, Erster Bürgermeister 
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An die  
Verwaltungsgemeinschaft Laaber 
Abwassergebühren 
Jakobstr. 9 
93164 Laaber 
 
 
Gartenwasserzähler / Stallzähler / Eigengewinnungsanlage:  
 
Zählerstand:   __________________ m³ 
 
Zählernummer:  __________________  geeicht bis: _______ 
 
    
Zählerstand:   __________________ m³ 
 
Zählernummer:  __________________  geeicht bis: _______ 
 
 

Objekt: 
 
Straße, Hs.Nr.:   ____________________________________ 
 
PLZ, Ort:    ____________________________________ 
 
Eigentümer:   ____________________________________ 
 
 

 
___________________________    ___________________________ 
Ort, Datum:        Unterschrift: 
 
Alternativ können Sie dieses ausgefüllte Formular an uns senden per: 
E-Mail: vg.laaber@vg-laaber.de 
Fax:  09498/9401-99 
(Eine telefonische Meldung ist weiterhin möglich unter der Tel. 09498/9401-28) 

Ansprechpartner für Sie im Rathaus:

Für Neuanmeldung: Für Meldung Zählerstände:
Herr Philipp Eichenseer   Herr Josef Sachsenhauser 
Tel. 09498/9401-17 Tel. 09498/9401-28
philipp.eichenseer@vg-laaber.de josef.sachsenhauser@vg-laaber.de

An alle Hauseigentümer  
des Marktes Laaber, der Gemeinde Brunn und Deuerling  (für 
den Bereich "Deuerling Am Bahnhof") 
 
Wir möchten Sie bitten, die Zählerstände des Gartenwasserzählers / Stallzähler/ 
Eigengewinnungsanlage (Unterzähler) zum Stichtag 31.12. abzulesen und 
diese auf dem nebenstehenden abgedruckten Formular einzutragen.  
 
Das Formular ist auch auf der Homepage der jeweiligen Gemeinde hinterlegt. 
Dieses bitte bis spätestens 15.02.2022 an die Verwaltungsgemeinschaft 
Laaber, Abwassergebühren senden. 
 
Sollten die Zählerstände nach der o. g. Frist nicht gemeldet sein, so wird der 
durchschnittliche Verbrauch der letzten 3 Jahre für die Berechnung zugrunde 
gelegt. 
 
 
INFO: Was ist bei der Installation eines Unterzählers zu beachten: 
 
Die Erfassung der Wassermengen erfolgt durch einen geeichten privaten 
Zähler. Der Unterzähler ist von einem zugelassenen Installationsbetrieb 
einzubauen. Bei einem Wasserzähler handelt es sich um eine Messeinrichtung, 
diese unterliegt den Bestimmungen der Mess- und Eichverordnung; die 
Gültigkeitsdauer der Eichung bei Kaltwasserzähler beträgt 6 Jahre. 
Es darf nur Wasser gemessen werden, das nicht in die Kanalisation gelangt. 
Bitte beachten Sie: Die Befüllung von Schwimmbecken o. ä. ist über diesen 
Zähler nicht zulässig, da die Entleerung der Schwimmbecken in die 
Kanalisation zu erfolgen hat. 
 
Eine frühzeitige Antragstellung bei der Gemeinde ist zwingend erforderlich. 
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Danke! 
 

Der  Markt  Laaber  bedankt  sich  bei  den  Bürgerinnen  und  Bürgern  für  den  wunderschönen  
Lichterschmuck im Gemeindebereich.  Besonders in  Verbindung mit  dem Baumschmuck im Bereich  
des  Markt-  und  Kirchplatzes  und  der  Beleuchtung  der  Burg  und  der  Kirche  wird  dem  Ortszentrum  
eine zauberhafte Weihnachtsstimmung verliehen. 
 

Ein  herzliches  Dankeschön  auch  an  Fam.  Brunn,  Münchsmühle,  Fam.  Hofmeister, Eisenhammer,  
Fam.  Liedl,  Anger  und  Fam.  Scheid,  Hinterzhof  für  die  gespendeten  herrlichen  Christbäume  und  
Zweige die nun an unseren schönsten Plätzen im Markt Laaber ihren Platz gefunden haben bzw. für 
Bastelarbeiten in den Kindergärten und Seniorenclubs Verwendung fanden. 
 
 

                    Markt Laaber 
 

                    Hans Schmid 
                    Erster Bürgermeister 

 
 

 
 

 

Bekanntmachung 
 

Erneute  öffentliche  Auslegung  des  vorhabensbezogenen  Bebauungs-  und  Grünordnungsplanes  
„Frauenberg Senioreneinrichtung“ gemäß § 3 Absatz 2 BauGB der Gemeinde Brunn im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 
 

Der Gemeinderat Brunn hat in seiner Sitzung vom 27.06.2019 beschlossen, den Bebauungsplan „Frauenberg 
Senioreneinrichtung“ im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB zu aufzustellen. 
In  seiner  Sitzung  vom  12.11.2020  hat  der  Gemeinderat  Brunn  beschlossen,  diesen  Bauleitplan  als  
vorhabensbezogenen  Bebauungsplan  im  beschleunigten  Verfahren  gemäß  §  13a  Baugesetzbuch  (BauGB)  
durchzuführen.  
In  seiner  Sitzung  vom  12.11.2020  billigte  der  Gemeinderat  Brunn  den  vorliegenden  Bebauungsplanentwurf  
des  Ing.  Büro´s  BBI,  Regensburg,  in  der  Fassung vom 12.11.2020 und beschloss  ihn  öffentlich  auszulegen  
(§  3  Abs.  2  i.V.m.  §  13  Abs.  2  Nr.  2  BauGB  i.V.m.  §  13  a  BauGB)  und  die  Beteiligung  der  Behörden  
durchzuführen (§ 4 Abs. 2 i.V.m. § 4 a Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 13a BauGB). Diese fand in der 
Zeit  vom  03.12.2020  bis  05.01.2021  statt.  Die  Behandlung  der  im  Rahmen  der  öffentlichen  Auslegung  und  
Beteiligung  der  Behörden  und  sonstigen  Träger  öffentlicher  Belange  eingegangen  Anregungen  und  
Stellungnahmen gemäß § 4 Absatz 2 und § 3 Absatz 2 i.V.m. § 4a Absatz 3 BauGB fand in der Sitzung des 
Gemeinderates Brunn vom 09.12.2021 statt. Nachdem einige Planänderungen vorgenommen wurden, ist der 
überarbeitete Bebauungsplanentwurf nochmals öffentlich auszulegen (§ 4a Absatz 3 BauGB i.V.m. § 3 Absatz 
2 und § 4 Absatz 2 BauGB). Es wird bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten 
Teilen abgegeben werden können (§ 4a Abs. 3 Satz 2 und 3 BauGB). 
Es handelt sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung. Der Bebauungsplan wird daher im beschleunigten 
Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB geändert. 
 

Die Satzungsentwürfe liegen in der Zeit vom  
 

29.12.2021 bis einschließlich 31.01.2022 
 

nach  vorheriger  Terminvereinbarung  (Tel.Nr.  09498/9401-25  oder  -17)  während  der  allgemeinen  
Geschäftsstunden im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Laaber, Zimmer 1.7, zur Einsichtnahme auf. Die 
Öffentlichkeit kann sich dort über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der 
Planung unterrichten (§ 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB). 
 

Wir  weisen  darauf  hin,  dass  nicht  fristgerecht  abgegebene  Stellungnahmen  bei  der  Beschlussfassung  über  
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Normenkontrolle nach § 47 VwGO unzulässig ist, soweit 
mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, jedoch aber geltend gemacht werden können. 
 

Laaber, den 21.12.2021 
 

gez. Söllner, Erster Bürgermeister 
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Abfallentsorgungskalender 2022 
 

An die Bürger/innen des Marktes Laaber und der Gemeinde Brunn! 
 

Bitte überprüfen Sie Ihren Abfallentsorgungskalender, ob Sie den richtigen Abfallentsorgungs-
kalender bekommen haben. Die Deutsche Post AG hat teilweise versehentlich den Markt Laaber 
und die Gemeinde Brunn vertauscht. 
Falls  Sie  den  falschen  Abfallentsorgungskalender  erhalten  haben,  bitte  im  Rathaus  Laaber  
umtauschen. 
 

Wir bitten das Versehen zu entschuldigen! 
 

 
  S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G  
 

Der Markt Laaber stellt ab sofort 
 

eine/n A u s t r ä g e r / i n (m/w/d)  f ü r  d a s  M i t t e i l u n g s b l a t t  
 

 

für die Ortschaften Waldetzenberg, Polzhausen, Endlfeld, Weißenkirchen und Schaggenhofen ein.  
 

D i e  A u s t e i l u n g s g e b i e t e  k ö n n e n  a u c h  a u f g e t e i l t  w e r d e n .  
 

Bitte senden Sie bei Interesse Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 12.01.2022 an den 
 

Markt Laaber, Herrn 1. Bürgermeister Hans Schmid, Jakobstr. 9, 93164 Laaber. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Zweckverband der Wasserversorgungsgruppe Laber-Naab, Beratzhausen, informiert: 
Ab Mitte Dezember 2021 werden wir wieder die Wasserzähler-Ablesekarten an alle Abnehmer versenden. 
 

Wir bitten Sie deshalb, nach Erhalt der Ablesekarte Ihren Wasserzählerstand zum 31.12. abzulesen und uns diesen bis 
spätestens 07. Januar 2022 auf einen der folgenden Wege mitzuteilen: 
 
– per Post (einfach Ablesekarte ausfüllen und an uns senden) 
– per Online-Formular   (www.zv-laber-naab.de/ablesung) 

(Jetzt auch per Smartphone/Tablet bedienbar. Scannen Sie den QR-Code (finden Sie auch 
auf Ihrer Ablesekarte) mit Ihrem mobilen Gerät ab und Sie werden direkt zum Online-
Formular weitergeleitet) 

Als Zugangsdaten zur Online-Zählerablesung benötigen Sie Ihre Zählernummer sowie das 
Passwort – beide Angaben finden Sie auf Ihrer Ablesekarte.  
 
Bitte melden Sie den Stand Ihres Gartenwasserzählers direkt Ihrer zuständigen Gemeinde- bzw. 
Stadtverwaltung. 
 

Der Zweckverband dankt Ihnen für Ihre Mithilfe. 
 

Franz Herrler, Werkleiter 

 

 
 
 
 
 
 
 

zur Online- 
Zählerablesung 

 
 
 

Kaminkehrermeister Anton Ferstl teilt mit: 
 

Ankündigung zur Überprüfung Ihrer Öl- bzw. Gasfeuerungsanlage 
 

 Ab ca. 03.01.2022 erledigen wir für Sie die Abgaswegeüberprüfungen bzw. Messungen der Heizungsanlagen in: 
    Kleinetzenberg, Münchsmühle, Schrammlhof, Hartlmühle, Eisenhammer, Windschnur und Edlhausen. 
 

 Ab ca. 12.01.2022 in Endorf. 
 

Sollten Sie Rückfragen haben, können Sie mich unter der Tel. Nr. 09492/20 74 50  
zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr erreichen. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Anton Ferstl 
 

Kaminkehrermeister – Degerndorf E 9 a – 92331 Lupburg 
zertifizierter Betrieb 
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Die  Seniorenbeauf t ragten
der Verwaltungsgemeinschaft Laaber

Markt Laaber

Nicole Rappl
Telefon über Gemeinde

09498 / 94 01 - 14

Seniorenbeauftragte.Laaber
@vg-laaber.de

Gemeinde Deuerling

Ulrike Forster
Tel.: 09498  3928

Handy: 0170/8313268

ulrike.forster@bayern-ost.de

Gemeinde Brunn

Gerlinde Söllner 
Tel. 09498/8358

Handy 0160/3032217

gerlinde.soellner@web.de

OFFENER MIT TAGSTISCH      OFFENER

MITTAGSTISCH
      in  der  VG Laaber

Bitte beachten Sie die Teilnahmevoraussetzung ->Tel. Anmeldung im Vorfeld. Danke.

In der Gemeinde Brunn und im Markt Laaber sind wg. der aktuellen Coronalage 
keine festen Termine im Januar geplant.  

Fr. Spangler (Tel. 09498/1397) organisiert allerdings kleinere Essenstreffen beim Griechen und in der Auszeit.

      in  der  VG Laaberin  der  VG Laaber

Die Seniorenbeauftragten der VG-Laaber wünschen allen Seniorinnen und Senioren
besinnliche Weihnachstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. 

Wir freuen uns Sie bald wieder bei einer Veranstaltung begrüßen zu dürfen.
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(Hinweis: für ALLE Bürgerinnen und Bürger aus der VG usw.)
Die Januarwanderung führt uns am 21. Januar von Laaber über den Martinsberg und Kühberg

zum Burgstall Durchlburg. Beim Schrammlhof geht‘s dann über die Laber
und im Labertal zurück nach Laaber.

Die Wanderung hat eine Länge von ca. 10 km. 
Wir treffen uns um 13:00 Uhr am Parkplatz Mühlwiese in Laaber.  

Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko und Verantwortung. 
Falls durch die Corona-Beschränkung das Wandern in der Gruppe nicht erlaubt ist, 

entfällt die Wanderung (Info durch die Tagespresse). 

Nähere Informationen gibt es von Dieter Schwarzfischer, in der Laaber-App und in der Aktive-
Senioren-WhatsApp-Gruppe. Anmeldung für die WhatsApp-Gruppe unter 0174/8870457.

A K T I V E  S E N I O R E N  + + +  A K T I V E  S E N I O R E N

Gemeinde Deuerl ing +++ Gemeinde Deuerl ing

Markt  Laaber  +++ Markt  Laaber 

Seit April 2021 gibt es jetzt den Lieferservice „Essen auf Rädern“ für Deuerling und die nähere Umgebung. 
Dieses Angebot wird sehr gut angenommen.

An den Tagen Montag, Mittwoch und Freitag kocht dafür das Gasthaus Goss in Deuerling.  
Es gibt jeweils einen Monatsplan. Das Essen ist abwechslungsreich, sehr gut und reichlich. 

Momentan sind es 17 Essen, die an diesen Tagen ehrenamtlich ausgefahren werden. 
Mit der speziellen Wärmebox kommt das Essen auch warm an den Abgabestationen an. 

Unser großer Vorteil ist auch die Flexibilität. 
Wenn sich jemand z.B. nach einem Krankhausaufenthalt gerade nicht selbst versorgen kann, 

ist eine kurzfristige Lieferung jederzeit möglich. Frau Goss ist da sehr flexibel!!

Danke an Betti Greve, Thomas Mitschke und Josef Forster für das ehrenamtliche Ausfahren.
 Ohne diese Hilfe wäre das ganze Projekt nicht möglich!!

Ulrike Forster

Ihre  Seniorenbeauftragten der   VG Laaber

Weihnachtsgruß 2021 
An alle Ü 67 –jährigen wurde wieder ein Weihnachtsgruß per Post versandt, 

mit einer kleinen Überraschung. 
Dieser Gruß und Wünsche gilt natürlich auch für die jüngeren Seniorinnen und Senioren 

in der Marktgemeinde.
Ihr Bürgermeister, ihre Seniorenbeauftragte und ihr Seniorenbeirat
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TECHNISCHES HILFSWERK LAABER 
Auch wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 

Die Einsätze zur Corona-Pandemie und die Flut im Ahrtal 

haben uns 2021 sehr gefordert. 
 

Daher gilt heuer ganz besonders der Dank unseren Familien, den Arbeitgebern 

und allen Unterstützern, die unser ehrenamtliches Engagement ermöglichen. 

Leider können wir auch 2022 unsere Christbaum-  
sammelaktion pandemiebedeingt nicht abhalten* 

www.thw-laaber.de 
* kurzfriste Änderungen noch möglich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landkreis Regensburg baut Erhebungsstelle für Zensus 2022 auf 
 
 
 

Regensburg (RL). Wie viele Menschen leben tatsächlich in den einzelnen Ortschaften? Wohnen sie in Eigenheimen oder zur Miete? 
Reicht die vorhandene Infrastruktur wie Kindergärten, Seniorenheime oder Studienplätze jetzt und in Zukunft aus? Um auf diese 
und  andere  Fragen  Antworten  zu  finden  –  und  damit  Investitionen  besser  planen  zu  können  –  führt  der  Staat  in  regelmäßigen  
Abständen einen sogenannten Zensus durch. Nach 2011 steht nun 2022 die nächste große Volksbefragung an. Auch der Landkreis 
Regensburg bereitet sich – wie alle Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland – darauf vor und sucht noch Mitarbeitende für 
die Datenerhebung. 
 

Die Erhebungsstelle für den Landkreis Regensburg ist seit September 2021 in der Aufbau- und Implementierungsphase. Sie hat sich 
in freien Büroräumen im Landratsamt-Altbau in der Altmühlstraße 3 eingerichtet und technisch gerüstet. Bis zum Start der Erhebung 
im  Mai  2022  soll  die  Stelle  mit  vier  Angestellten  besetzt  und  geführt  werden.  Die  Leitung  übernimmt  für  den  Zensus-Zeitraum  
Andreas Kerschbaum als Angestellter des Landkreises Regensburg. 
 

Gezählt werden sollen alle Einwohnerinnen und Einwohner der Bundesrepublik Deutschland zum Zensusstichtag am 15. Mai 2022. 
Dabei kommt – wie schon beim Zensus 2011 – ein Verfahren zum Einsatz, das bereits vorhandene Daten verwendet. Insbesondere 
werden die Meldedaten aus den Registern der öffentlichen Verwaltung genutzt. Man spricht in diesem Zusammenhang daher von 
einem registergestützten Zensus. Eine reine Auszählung der Melderegister zur Einwohnerzahlermittlung wäre für die staatlichen 
Belange allerdings nicht ausreichend, da nicht alle Angaben aus den Melderegistern aktuell sind. Ziel der Erhebung im Rahmen des 
Zensus 2022 ist es, aus dieser Erkenntnisse und Zusammenhänge über Zahl, Größe und Struktur der Wohnhaushalte zu gewinnen. 
Er gilt somit als wichtige Datengrundlage für die Beschreibung und Analyse der sozialen Verhältnisse in der Gesellschaft.  
 

Die  Erhebungsstelle  am  Landratsamt  ist  vor  allem  für  das  Anwerben,  die  Betreuung,  Schulung  und  Koordination  der  
Erhebungsbeauftragten zuständig. Zudem sorgt sie für den reibungslosen Ablauf der Haushaltsbefragungen und der Befragung von 
Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis Regensburg unter Sicherstellung des Datenschutzes.  
 

Für  diesen  Prozess  sucht  der  Landkreis  Regensburg  ab  1.  November  2021  etwa  310  Erhebungsbeauftragte.  Volljährige  
Interessentinnen  und  Interessenten  können  sich  über  E-Mail  unter  zensus@lra-regensburg.de  melden  oder  direkt  über  das  
Karriereportal des Landkreises Regensburg bewerben. 
 

Nach dem Zeitplan des Bayerischen Landesamtes für Statistik beginnt die Erhebungsstelle im November 2021 mit der Sichtung und 
Überprüfung der  Stichprobenanschriften und Sonderbereichsanschriften.  Für  Dezember  ist  geplant,  die  Erhebungsunterlagen zu  
organisieren. Bis Januar 2022 sollen dann die mobilen Endgeräte eintreffen, mit denen die Mitarbeitenden vor Ort die Interviews 
führen werden. Die Erhebungsbeauftragten im Landkreis werden im Vorfeld digital geschult. Danach können die zuvor aufgeteilten 
Erhebungsbezirke  und  -unterlagen  an  die  Interviewer  ausgegeben  werden,  so  dass  diese   planmäßig  am  15.  Mai  2022  –  
beziehungsweise am Montag, 16. Mai – mit der analogen oder digitalen Erhebung in den 41 Gemeinden des Landkreises Regensburg 
beginnen können. 
 

Weitere  Infos  finden  Interessierte  auf  der  Internetseite  des  Landkreises  unter  https://www.landkreis-regensburg.de/unser-
landkreis/zensus/ 
 

Kontakt: Andreas Kerschbaum, Landkreis Regensburg, Erhebungsstellenleitung Zensus 2022, Altmühlstraße 3,  93059 Regensburg; 
Telefon 0941 4009-8466; andreas.kerschbaum@lra-regensburg.de oder zensus@lra-regensburg.de 
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Aktuelle Termine:

Treffen zum Handarbeiten, Ratschen und 
Spielen: immer am letzten Mittwochnachmittag  
des Monats ab 15 Uhr im alten KiGa Laaber, 
Jakobstr. 4, Raum EG
 

Kontakt: Bürgerhilfe-Telefon/Geschäftsstelle:  
0151 53231461 • E-Mail: ichbinnachbar@web.de

Sprechen Sie uns an, wenn Sie Hilfe brauchen.  
Wir unterstützen Sie zum Beispiel bei Einkäufen,  
Besorgungen, Behördengängen, Ausfüllen von  
Formularen, Arztbesuchen, Alltagsproblemen oder 
der kurzfristigen Kinderbetreuung.
Wir sind da für Besuche bei Kranken und  
Pflegebedürftigen, zum Vorlesen, Spazierengehen, 
für Ausflüge und Gespräche.
Bei allen nicht genannten Fällen suchen wir  
gemeinsam mit Ihnen nach einer Lösung.

Ich bin Nachbar
im Markt  
Laaber e. V.

Jagdverpachtung 
Die Jagdgenossenschaft Endorf- Laaber verpachtet zum 01.04.2022 für 9 Jahre die Jagdnutzung im Wege der 
freihändigen Vergabe 1.108 ha Reviergröße (Wald, Feld, Flur, Wasser). Schriftliche Gebote sind mit Nachweis der 
Jagdpachtfähigkeit im verschlossenem Umschlag bis spätestens 15.01.2022 bei der Jagdvorsteherin Johanna Meyer, 
Berghof  3,  93164  Laaber  abzugeben.  Der  Verpächter  hält  sich  das  Recht  vor,  den  Zuschlag  nicht  an  den  
Höchstbietenden zu erteilen. Für weitere Auskünfte: 0151/226 59 800 
 

Dringend gesucht!
Kinderpfleger*in 

Erzieher*in
(m/w/d)

Wo:         Kath. Kindergarten u. Kinderkrippe St. Markus        
Markusweg 1, 93164 Waldetzenberg

Wann: ab April 2022

Wir bieten:
• ein angenehmes Arbeitsklima mit netten 

Kolleginnen
• Arbeitsvertrag zwischen 30 - 37 Stunden 

(verschiedene Arbeitszeitmodelle möglich)
• Bezahlung in Anlehnung an den TVöD
• Festanstellung

Wenn Sie gerne selbstständig arbeiten und Ihre Fähig-
keiten und Ideen in ein aufgeschlossenes und freundliches 
Team einbringen möchten, dann sind Sie bei uns genau 
richtig.

Schriftliche Bewerbungen z.Hd. Fr. Maria Rappl bzw. per 
E-Mail an info@kindergarten-waldetzenberg.de

Bei Fragen sind wir erreichbar unter: 09498/8232

Gesegnete Weihnachten und 
alles Gute für das neue Jahr!
Ich wünsche Ihnen von Herzen Gesundheit 
und Zuversicht – auch im Namen 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ihre Landrätin
Tanja Schweiger

©
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Markt Laaber

  Lydia Deinhard
Mobil: 0170/452 7084

lydia.deinhard@t-online.de

Stefanie Goß
Mobil: 0170/2788 430
goss.steffi@online.de

Gemeinde Deuerling

Daniela Wohlmuth
Tel.: 0171/28115936
Da.wohl@web.de

Bianca Wendl
Tel.: 0160/4439913

Bianca.Wendl@gmx.de

Gemeinde Brunn

Eva Eichenseer
Mobil: 0151/4243 8142

evascheid@googlemail.com

Katrin Wein
Mobil: 0151/2391 4228

Katrin1wein@gmail.com

Eure Jugendbeauftragten der VG Laaber

93164 LOUNG E
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### L a a b e r. AP P ### De u e r l i n g . AP P ### Br u n n . AP P ###
Auch wir appen schon ;)
Seid Ihr schon bei der Laaber.APP oder Deuerlinger.APP oder auch der Brunn.APP angemeldet?
Und jetzt auch mit Infos für die ganze Verwaltungsgemeinschaft.
Nein? Dann unbedingt anmelden und nichts mehr verpassen was vor Ort abgeht! 
Oder sagt uns was abgeht ;)
Anmeldedaten findet gibt es unter oeffentlichkeitsarbeit@vg-laaber.de. Bei Fragen gerne an uns wenden!
Es sind bereits tolle Gruppen entstanden: 

VG L a a b e r  -  Vo r a n kün d i g u n g R am a Dam a 2022

VG L a a b e r  -  We i h n a c h t s wün s c h e

Im kommenden Jahr werden wir VG-weit  an der Aktion Saubere Landschaft des Landkreises Regensburg, 
besser bekannt als Rama Dama teilnehmen. 
Termin ist Samstag, der 30. April 2022

Alle interessierten Vereine und Gruppierungen, sowie Dorfgemeinschaften können sich gerne noch 
bei den jeweiligen Jugendbeauftragten melden.
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LERNWELT LAABER
Grund- und Mittelschule

LERNWELT LAABER

Mein Name ist Franziska Schwarz und ich freue mich sehr, mich bei Ihnen als neue Jugendsozialarbeiterin an 
der Grundschule Laaber vorstellen zu dürfen!

Während meines Studiums der „Sozialen Arbeit“ startete ich bei den ganz Kleinen in der Kinderkrippe, da-
nach durfte ich einige Zeit in einem Waldkindergarten arbeiten und konnte so Kinder in Ihren verschiede-
nen Entwicklungsphasen unterstützen und begleiten.  

Nach meinem Studium arbeitete ich in einer betreuten Wohngruppe mit Kindern und Jugendlichen, des-
weiteren war ich aktiv in der ambulanten Hilfe und durfte dort Familien, Jugendliche und Kinder in kritisch- 
en Lebenslagen begleiten.

Seit 2021 bin ich als Jugendsozialarbeiterin im Landkreis Regensburg tätig, mein Einsatzort ist die Grund-
schule Laaber. 

Was sind nun meine Aufgaben?
Ich unterstütze und berate Schüler und Schülerinnen, Eltern und Erziehungsberechtigte und bin Ansprech-
partnerin bei familiären und/oder schulischen Schwierigkeiten.

Zu Themen wie Medienkompetenz, Sucht- und Gewaltprävention führe ich Sozialtrainings und Projekte an 
der Schule und mit einzelnen Klassen durch. Bei Bedarf vermittele ich an andere Beratungsstellen und Netz-
werkpartner weiter und leiste Hilfestellung bei der Beantragung von finanziellen Zuschüssen (z.B. Bildungs- 
und Teilhabepaket).

Jugendsozialarbeit an Schulen, kurz „JaS“ genannt, ist ein freiwilliges und kostenfreies Angebot der Jugend-
hilfe, welches direkt an der Schule Laaber ergänzend zur Verfügung steht.

Ich freue mich auf eine gute und enge Zusammenarbeit mit der gesamten Schulfamilie und wünsche allen 
ein erfolgreiches Schuljahr 2021/2022!

Herzlich willkommen an der Grundschule Laaber
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Alle wichtigen und aktuellen Informationen rund um unsere Schulen finden Sie immer aktuell auf der 

Homepage unter:  http://www.schule-laaber.de/

Weihnachten in der Lernwelt Laaber

In der Zeit vor Weihnachten ist Schule anders als sonst: Hier und da steht ein Adventskranz oder eine ein-
zelne Kerze, an den Fenstern hängen bunte Sterne und Flocken, der Nikolaus kommt vorbei und manchmal 
scheint es sogar still zu sein in allen Klassen. Es kommt Weihnachtstimmung auf, auch wenn die Adventszeit 
dieses Jahr wieder einmal anders ist als gewohnt. 

Besonders freuen wir uns über die 121 Päckchen, die dieses Jahr wieder aus Laaber zu den Mallersdorfer 
Schwestern gebracht wurden. Auch aus unserer Grund- und Mittelschule sind einige Weihnachtspäckchen 
dabei. Sie werden von den Schwestern im Kloster gesammelt und anschließend mit dem LKW über einige 
Kilometer und Landesgrenzen bis nach Siebenbürgen in Rumänien gebracht. Dort werden sie schließlich an 
den Weihnachtstagen an die Kinder und Jugendlichen, die von den Schwestern dort betreut werden, ausge-
geben. Wir freuen uns sehr, dass wir helfen durften, Kindern und Jugendlichen, denen es weniger gut als uns 
geht, zum Fest der Liebe ein wenig Freude zu schenken. 

Wir wünschen allen Lehrenden und Lernenden und allen, die helfen, unseren Schulalltag zu gestalten, zu or-
ganisieren, zu erleichtern und zu verschönern, viel Gesundheit, Glück und Frieden für die Feiertage als auch 
das neue Jahr 2022. Wir freuen uns auch im nächsten Jahr wieder auf schöne Begegnungen und Projekte.

LERNWELT LAABER
Grund- und Mittelschule

LERNWELT LAABER
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Impressionen aus dem Schulleben  
in Deuerling zur Adventszeit: 

 

Wir malen, basteln, teilen und werden beschenkt. 
 

 

Jede Klasse hat einen Teil zum Gemeinschaftsprojekt Adventskranz 
beigetragen.  Ein  wunderschöner  Kranz  zaubert  nun  in  unserer  Aula  
vorweihnachtliche Stimmung. 

 

 
Viele  tolle  Kunstwerke  entstanden  für  den  
Nikolaus-Malwettbewerb  des  Kreisjugendring  
Regensburg.  Die  Kinder  haben  sich  über  ihren  
Gewinn  eines  Schokoladen-Nikolaus  sehr  
gefreut. 

 
 
 

 

Wir konnten in diesem Jahr zahlreiche Päckchen für Kinder in Rumänien 
sammeln.  Herzlichen  Dank  an  alle  teilnehmenden  Familien  und  alle  
fleißigen Helfer! 

 
 
Vorbereitungen  für  Bischof  Nikolaus  im  WG-Unterricht:   
Sicher  wird  Bischof  Nikolaus  auch  in  diesem  Schuljahr  an  unsere  
Grundschulkinder denken und die schönen Tüten mit Leckereien befüllen. 
Wir  freuen  uns  darauf  und  bedanken  uns  sehr  herzlich  bei  unserem  
Elternbeirat.  
 

 

Das Werbedreiecks  Laaber  –  Deuerling  –  Brunn  e.  V.  beschaffte  
Lernmaterialien  im  Wert  von  300,-  €  für  unsere  3  jahrgangs-
gemischten  1/2  Klassen.  Wir  bedanken  uns  sehr  herzlich  für  die  
tollen Unterrichtsmaterialien. 

 
Fotograf: René Achhammer 
 

Eine schöne Vorweihnachtszeit,  
frohe Festtage und ein gesundes neues Jahr  

wünscht das Team der Grundschule Deuerling. 
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EEiinn  ffrriieeddvvoolllleess  WWeeiihhnnaacchhttssffeesstt  
uunndd  eeiinn  GGuutteess  NNeeuueess  JJaahhrr  22002222  

  
BBlleeiibbeenn  SSiiee  ggeessuunndd!!  

 

 

Christlich Soziale Union / FWG Brunn 

_____________________________________________________________________________________ 
Fred Amann       Alfred Söllner    Michael Rödl     Klaus Soderer     Martin Scherer 
 

Ortsvorsitzender  Gemeinderat        Gemeinderat       Gemeinderat         Gemeinderat 
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Ein besinnliches Weihnachtsfest
sowie ein glückliches und gesundes
Jahr 2022 wünschen im Namen der

SPD/BL- Gemeinderatsfraktion,
des SPD Ortsvereins Deuerling

und der JUSO AG Deuerling

Diethard Eichhammer
Erster Bürgermeister

Tanja Steinbeißer
Kurt Neuberger (Deuerling)

Manfred Aufleger
Sebastian Schmidmeier

Andreas Baumer
Kurt Neuberger (Steinerbrückl)

„Das einzige, was die Armut beseitigen kann, ist miteinander zu teilen.“ (Mutter Theresa)

Ein frohes Weihnachtsfest, ein erfolgreiches Jahr 2022 
und vor allem viel Gesundheit wünscht Ihnen die

Marktrat Franz Löffler Marktrat Dr. Rainer Jobst 
Thomas Gaßner Albert Scherübl Josef Kliegl
Sandra Ziegler Erwin Weigert Michael Hofmeister
Mathias Mehler Thomas Obergrießer Markus Lang
Eduard Gladysch Dr. Matthias Goss Norbert Jobst
Michael Jobst Mario Nurtsch

Ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues  Jahr  2022
wünschen Ihnen die  grünen Gemeinderäte       
Sonja Kessel und Richard Wein,  Brunn

Sylvia Dorner-Mitschke und 
Richard Sturm,  Laaber



          
  

   

          

sowie

Hans Schmid, 1. Bürgermeister, Kreisrat, Laaber

Max Kolb, Kreis- u. Marktrat, Laaber Elias Schmid, JU-OV, Laaber

Brigitte Eibl, Markträtin, Papiermühle Stefanie Goß, FU-OV, Markträtin, Jugendbeauftragte, Endorf

Jürgen Wild, Marktrat, Bergstetten 

Michaela Plank, Markträtin, Laaber

Martina Holzapfel, Markträtin, Waldetzenberg
Stefan Scheuerer, CSU-OV, Marktrat, Fraktionssprecher, Laaber

FRAUEN
U NI O N

|/ CSU«»

Laaber

Die SPD Laaber wünscht 
Ihnen geruhsame 
Feiertage und ein gutes 
neues Jahr 2022!
Oliver Engl, 3. Bgm.,
Klaus Meier, Marktrat,
Uwe Stöbl, Marktrat 
mit 1. Vorsitzenden 
Annemarie Krangemann

www.spd-laaber.de
www.facebook.com/spdlaaber
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CSU/VWCSU/VW DEUERLINGDEUERLINGChristlich Soziale Union /Christlich Soziale Union /
Vereinigte WählergruppeVereinigte WählergruppeCSU/VWCSU/VW DEUERLINGDEUERLINGChristlich Soziale Union /Christlich Soziale Union /
Vereinigte WählergruppeVereinigte Wählergruppe

Gesegnete Weihnachten
sowie Gesundheit und

für das Jahr 2022Wohlergehen 

Gesegnete Weihnachten
sowie Gesundheit und

für das Jahr 2022Wohlergehen 

Gesegnete Weihnachten
sowie Gesundheit und

für das Jahr 2022Wohlergehen 

Gesegnete Weihnachten
sowie Gesundheit und

für das Jahr 2022Wohlergehen 
wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern die Gemeinderäte    

2. BGM Thomas Wagner – 3. BGM Sieglinde Spangler
Ulrike Forster – Josef Goss – Josef Goss jun.

Wolfram Hiebsch – Sebastian Reithner – Wolfgang Roidl

Kreisrätin Dr. Daniela Baumer namens des CSU-Ortsverbandes Deuerling
sowie

Frohe Weihnachten und einen gesunden Rutsch 
ins Jahr 2022 Hans-Jürgen Gibis 

1. Vorsitzender, Marktrat, Laaber

Simon Straubinger 
2. Vorsitzender, Laaber

Elena Gallinger 
3. Vorsitzende, Laaber

Eva Kuttenberger 
Kassiererin, Markträtin, Laaber

Peter Scholz 
Fraktionsvorsitzender, Marktrat, 

Waldetzenberg

Hans Gleixner 
2. Bürgermeister, Marktrat, 
Beisitzer, Schaggenhofen

Willi Hogger 
stellvertretender Landrat, Laaber

Daniela Kronner 
Schriftführerin, Beisitzerin, Anger

Rudolf Straubinger 
Marktrat, Laaber

Josef Schwendner 
Kassenprüfer, Hinterzhof

Klaus Dechant 
Beisitzer, Hinterzhof

Josef Mirwald 
Beisitzer, Laaber

Georg Hassler 
Kassenprüfer, Beisitzer, 

Waldetzenberg
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Datum/Uhrzeit Ort/Lokalität Veranstaltung/Veranstalter
Mo.03./10./17.
24./31.01.2022

Tanzraum Papiermühle
18:45 - 19:45

Frauenpower für alle ab 45 Jahre - mit Nathalie / Selina - immer montags -                                                     
Infos/Anm. bei Martina Stiegler Mail: 1.Vorstand@tanzclub-laaber.de           Tanzclub Laaber

Di. 04./11./18./
25.01.2022

Laaber, Frühlingstr. 34
18:30 - 19:30

QiGong-Gruppe - immer dienstags, Neueinsteiger/Innen Anmeldung im ZAK erforderlich
Tel. 906139                                                                                                                           ZAK

Di. 04./11./18./
25.01.2022

Laaber, Frühlingstr. 34
20:00

Töpfergruppe - offen für alle Interessierte - immer dienstags - Anm. im ZAK erforderlich
Tel. 906139                                                                                                                           ZAK    

Mi. 05./12./19.
26.01.2022

Tanzraum Papiermühle
10:00

Seniorenkreis mit Claudia -  Fit auch im hohen Alter, geselliges Tanzen mit oder ohne Partner
Vorkenntnisse nicht erforderlich                                                           Tanzclub Laaber

Mi. 05.01.2022
19:00

Gasthaus Rödl
Polzhausen

Neujahrsessen mit Königsproklamation für alle Mitglieder
Schützenverein "Brüder von der Eiche" Polzhausen

Fr. 07.01.2022
18:00 - 20:00

Treffpunkt: Parkplatz
Mühlwiese Laaber

Ausgeleuchtet: "Laaber im Laternenschein" mit Werner Reichel - Erw. 8 €, Kind 4 €
Eigene Laternen (keine Fackeln) mitbringen! Kurs-Nr. 213-131006     vhs-Außenstelle Laaber

Fr. 07./14./21./
28.01.2022

Tanzraum Papiermühle
19:30 - 21:00

Linedance für Erwachsene mit Wolfgang - immer freitags
Infos/Anm. bei Martina Stiegler Mail: 1.Vorstand@tanzclub-laaber.de  Tanzclub Laaber

Di. 11.01.2022
19:00

Grundschule Deuerling Sitzung des Gemeinderates Deuerling
Gemeinde Deuerling

Mo.17.01.2022
19:00

Rathaus Laaber Sitzung des Marktgemeinderates Laaber
Markt Laaber

Mi. 19.01.2022
18:30

Kirche/Pfarrsaal
Deuerling

Gottesdienst für verstorbene Mitglieder, anschl. Jahreshauptversammlung mit Entlastung
der Vorstandschaft für 2 Jahre                                           KDFB Deuerling/Waldetzenberg

Do. 20.01.2022
19:00

Jugendraum KiGa 
St. Marien Eglsee

Sitzung des Gemeinderats Brunn in Eglsee
Gemeinde Brunn

Fr. 21.01.2022
13:00

TP um 13:00 Uhr
Parkplatz Mühlwiese

Wanderung Martinsberg - Kühberg - Durchlburg - siehe auch Anzeige Seniorenseiten -
Aktive Senioren Laaber

Di. 25.01.2022
19:00

Gasthaus Trettenbach
Laaber

Jahreshauptversammlung
Ich bin Nachbar im Markt Laaber e.V.

Mi. 26.01.2022
ab 15:00

alter KiGa Laaber
Jakobstr. 4    Raum EG

Treff zum Handarbeiten, Ratschen und Spielen                   
Ich bin Nachbar im Markt Laaber e.V.

Do. 27.01.2022
19:30

Landgasthaus
Münchsmühle

Monatstreffen
Bund Naturschutz Laaber-Deuerling-Brunn 

Fr. 28.01.2022
19:30

Gasthaus Trettenbach
Laaber

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2021 - siehe Anzeige -
Akkordeonclub Laaber e.V.

So. 30.01.2022
15:00

Brauereigasthof Goss
Deuerling

Jahreshauptversammlung - siehe Anzeige - 
TSV Deuerling

Veranstaltungskalender der Verwaltungsgemeinschaft Laaber

 

Impressum: 
Mitteilungsblatt und Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Laaber. 
Das Mitteilungsblatt und Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Laaber erscheint monatlich und wird allen Haushaltungen kostenlos zugestellt. 
Herausgeber:  Verwaltungsgemeinschaft Laaber, Jakobstraße 9, 93164 Laaber, Telefon 0 94 98 / 94 01 13 
Druck:  Scheck Druck GmbH & Co. KG, Hemau, Telefon 09491/9536-0 
Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
Für die Verwaltungsgemeinschaft Laaber der jeweilige Gemeinschaftsvorsitzende oder dessen Stellvertreter. 
Für die Mitgliedsgemeinden Markt Laaber, Gemeinde Brunn, Gemeinde Deuerling, deren jeweiliger Bürgermeister. 
Für die Schulverbände Laaber und Deuerling deren jeweiliger Schulverbandsvorsitzender. 
Verantwortlich für den sonstigen (nichtamtlichen) Teil ist der Gemeinschaftsvorsitzende. 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge sind außer Verantwortung der Verwaltungsgemeinschaft. 
Für die Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die jeweils von der Verwaltungsgemeinschaft Laaber festgesetzten Preise. 
Für nicht ausgelieferte Exemplare infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse können keine Erstattungen vorgenommen werden. 
Weitgehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. 
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Impressum: 
Mitteilungsblatt und Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Laaber. 
Das Mitteilungsblatt und Amtsblatt der 
Verwaltungsgemeinschaft Laaber erscheint monatlich und wird 
allen Haushaltungen kostenlos zugestellt. 
Herausgeber:  Verwaltungsgemeinschaft Laaber, 
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  Telefon 09498 / 94 01 13 
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Für die Verwaltungsgemeinschaft Laaber der jeweilige 
Gemeinschaftsvorsitzende oder dessen Stellvertreter. 
Für die Mitgliedsgemeinden Markt Laaber, Gemeinde Brunn, 
Gemeinde Deuerling, deren jeweiliger Bürgermeister. 
Für die Schulverbände Laaber und Deuerling deren jeweiliger 
Schulverbandsvorsitzender. 
Verantwortlich für den sonstigen (nichtamtlichen) Teil ist der 
Gemeinschaftsvorsitzende. 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge sind außer 
Verantwortung der Verwaltungsgemeinschaft. 
Für die Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten 
die jeweils von der Verwaltungsgemeinschaft Laaber 
festgesetzten Preise. 
Für nicht ausgelieferte Exemplare infolge höherer Gewalt oder 
anderer Ereignisse können keine Erstattungen vorgenommen 
werden. 
Weitgehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind 
ausdrücklich ausgeschlossen. 
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Der Akkordeonclub Laaber e.V.

wünscht allen Spielern, Mitgliedern

und Freunden des Vereins frohe und

gesegnete Weihnachten und einen

guten Rutsch ins neue Jahr.

Kontakt: Stephan Schößner

Tel.: 09491 / 1518

E-Mail: info@akkordeonclub-laaber.de

Homepage: www.akkordeonclub-laaber.de

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2021

Am Freitag, den 28. Januar 2022 um 19:30
Im Gasthaus Trettenbach in Laaber.

Tagesordnung:

1) Begrüßung 
2) Berichte 

◦ des Vorsitzenden, 
◦ der Kassiererin, 
◦ der Kassenprüfer und
◦ der Dirigentin

3) Entlastung der Vorstandschaft
4) Neuwahlen
5) Jahresplanung 2022
6) Sonstiges

Der Akkordeonclub Laaber e.V. lädt alle Mitglieder zur ordentlichen 
Jahreshauptversammlung 2021 ein. Anträge zur Tagesordnung 
können an den 1. Vorsitzenden unter 
vorstand@akkordeonclub-laaber.de eingereicht werden.

Sollte die aktuelle Lage zu diesem Zeitpunkt eine 
Präsenzveranstaltung nicht zulassen, wird die 
Mitgliederversammlung digital stattfinden. Diese Info wird eine 
Woche vor dem Termin auf der Homepage des Vereins bekannt 
gegeben. 

Über eine zahlreiche Teilnahme würde ich mich freuen.

Stephan Schößner
1. Vorsitzender

gesegnete Weihnachten und einen

Der Akkordeonclub Laaber e.V.

Leider kann das Konzert aus bekannten Gründen nicht stattfinden
 Es wird einen Ersatztermin im Frühsommer geben.

Bereits gekaufte Karten können jederzeit zurückgegeben werden 
bzw. bleiben für einen neuen Termin gültig. 

Aktuelle Informationen und den neuen Termin finden Sie auf:
www.kulturfoerderkreis-laaber.de 

Wir wünschen allen Besuchern, Mitgliedern und Freunden eine schöne Weihnachtszeit 
und ein gutes, friedvolles und gesundes neues Jahr!

Ihr Team des Kulturförderkreises Laaber e.V.                      Neuer  Termin!                                     

Wir suchen Sie!

Die Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura eG 
hat als Arbeitgeber einiges zu bieten - 
einen Job, der Spaß macht, der kommunikativ 
und nah an den Menschen der Region ist.

Bewerben Sie sich deshalb als 

Privatkundenberater m/w/d

oder

Gewerbekundenberater m/w/d

rb-opf-jura.de

Zeit, dass sich was dreht. 

Um dich.

 
 

 
  

 

        

Die Feuerwehr Frauenberg wünscht 
allen Mitgliedern und Freunden ein 

frohes Weihnachtsfest und ein 
erfolgreiches Jahr 2022 

 
Die Vorstandschaft 
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Die Feuerwehr Frauenberg wünscht 
allen Mitgliedern und Freunden ein 

frohes Weihnachtsfest und ein 
erfolgreiches Jahr 2022 

 
Die Vorstandschaft 

 

  
 

 
 

 
 

 

                      

Der Schützenverein   

 „Brüder von der Eiche Polzhausen e.V.      

wünscht all seinen Mitgliedern 

ein gesegnetes Weihnachtsfest          

 und einen guten Rutsch ins neue Jahr !!!

_______________________________________________________________
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Werde Mitglied der Jugendfeuerwehr! 
 

Bei der Jugendfeuerwehr ist immer etwas los, „High Life“ am laufenden Band. Hautnah kannst 
Du die Feuerwehrfahrzeuge und ihre Gerätschaften kennen lernen und sogar an richtigen 
Übungen teilnehmen. Bei den Zeltlagern, bei denen es abenteuerlich zugeht, kannst Du viele 
Jungen und Mädchen kennen lernen. 
 

Die Jugendarbeit in unseren Feuerwehren nimmt seit vielen Jahren einen bedeutenden 
Stellenwert ein, deshalb wollen wir versuchen, Dich für die ehrenamtliche Tätigkeit in der 
Feuerwehr zu begeistern. 
 

Na, haben wir es geschafft? 
 

Wenn ja, dann würden wir uns freuen, wenn Du, sofern Du über 12 Jahre bist, Dich bei den 
zuständigen Kontaktpersonen melden würdest. 
 

FFRRÖÖHHLLIICCHHEE  WWEEIIHHNNAACCHHTTEENN  
UUNNDD  EEIINN  FFRROOHHEESS  NNEEUUEESS  JJAAHHRR  

wwüünnsscchheenn  
ddiiee  FFrreeiiwwiilllliiggeenn  FFeeuueerrwweehhrreenn::  

 

    Schaggenhofen     Endorf 
                  Bergstetten              Deuerling 
            Großetzenberg                 Brunn 

 

Christbaumversteigerungen: 
Schaggenhofen:  Die Christbaumversteigerung am 01.01.2022 findet „Corona bedingt“ nicht statt. 

 

Großetzenberg:  Die Christbaumversteigerung am 06.01.2022 entfällt „Corona bedingt.“ 
 

Bergstetten:  Die Christbaumversteigerung am 06.01.2022 entfällt wegen der „Corona-Pandemie.“ 
 

Kontaktadressen 
 Großetzenberg Schaggenhofen Endorf Bergstetten Deuerling Brunn 

Jugendwart Wein Claudia 
Großetzenberg 
Hochstraße 23  
93164 Laaber 
09498/9040187 
und 
Spangler Martin 
Großetzenberg 
Seeweg 8 
93164 Laaber 
09498/8419 

Edenharter Julia 
Waldetzenberg 
Eichenstraße 118 
93164 Laaber 
0176/34659239 
und 
Wagner Matthias 
Polzhausen 
Hofstattweg 6 
93164 Laaber 
0175/5352858 

zur Zeit unbesetzt Buchschmid Anna 
Bergstetten 
Am Gründl 8 
93164 Laaber 
0170/2713609 

Josef Florian 
Steinerbrückler  
Weg 16 a 
93180 Deuerling 
09498/906092 
und 
Bär Moritz 
Waldetzenberg 
Erlenstraße 10 
93164 Laaber 
09498/907212 

Gaßner Anne 
Eglseer Straße 4 
93164 Brunn 
0151/42423164 
und 
Geistmann Hanna 
Kühsee 9 
93164 Brunn 

1. Kommandant 
 

Zehentbauer Ralf 
Großetzenberg 
Hochstraße 10 
93164 Laaber 
09498/6729559 

Scherübl Holger 
Polzhausen 
Am Vogelherd 6 
93164 Laaber 
09498/906350 

Wagner Sebastian 
Endorf 
Rieder Straße 4 a 
93164 Laaber 
09498/3312 

Birnthaler Georg 
Bergstetten 
Ringstraße 6 a 
93164 Laaber 
09498/1844 

Schmidt Markus 
Hillohe 
Am Burgfelsen 6 
93180 Deuerling 
09404/9528667 

Santl Ludwig 
Riedstraße 16 
93164 Brunn 
09498/902152 
0175/2150912 

1. Vorstand Spangler Anton 
Großetzenberg 
Seeweg 8 
93164 Laaber 
09498/8419 

Gleixner Hans 
Schaggenhofen 
Pielenhofener Weg 5 
93164 Laaber 
09498/2764 

Eibl Johann 
Endorf 
Kirchweg 6 
93164 Laaber 
09498/8374 

Graf Robert 
Hinterzhof 
Triftstraße 13 a 
93164 Laaber 
09498/904809 

Kandlbinder Helmut 
Hillohe 
Heimberger Str. 25 
93180 Deuerling 
09404/969181 

Hierl Stefan 
Eschenweg 3 
93176 Beratzhausen 
0151/44519700  
 

 

 

  

Freiwillige Feuerwehr 
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Weihnachtsgruß
Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie Gesundheit,

Glück und Erfolg für das neue Jahr wünscht Ihnen Ihr

VdK - OV Laaber - Deuerling - Brunn

Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin,
dass wir auf unserer Suche nach dem Großen und Außerordentlichen

auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden.
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Die Freiwillige Feuerwehr Laaber wünscht allen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern sowie allen Freunden, Gönnern und Mitgliedern, welche uns das 
ganze Jahr unterstützen, friedvolle Weihnachtstage und die besten Wünsche 

für das kommende 
Jahr 2022. 

                                  Ihre Freiwillige Feuerwehr Laaber 

   Thomas Niebler                 Manuel Ostermeier                         
1. Vorstand                       1. Kommandant 

Im Namen des gesamten Verwaltungsrates 

Am Ende eines herausfordernden Jahres sagen wir DANKE: 

allen unseren Schülerinnen und Schülern, die auch in schwierigen Zeiten 
nicht die Lust am Musizieren verloren haben; 

unseren Lehrerinnen und Lehrern für ihren enormen Einsatz unter Corona-Bedingungen; 
allen Mitgliedern, Freunden und Förderern für jegliche Hilfe;
Herrn Bürgermeister Hans Schmid und dem Marktrat Laaber

sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Marktverwaltung 
für vielfältige Unterstützung unserer Arbeit; 

der Schulleitung der Mittelschule Laaber
 sowie Klavierbau Endriss für die gute und wohlwollende Zusammenarbeit. 

Euch und Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Start in das neue Jahr 2022!

Besuchen Sie uns unter www.musica-nova-laaber.de
oder schreiben Sie uns: info@musica-nova-laaber.de
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Alles Gute für das Jahr 2022  
wünscht Ihnen die 

Caritas Sozialstation Jura   
 

Sozialstation für die VG Laaber, die Gemeinden Nittendorf 
und Beratzhausen  

 

 medizinische Versorgung 
 Behandlungs- und Körperpflege 
 allg. Betreuung im Alltag 
 hauswirtschaftliche Versorgung 
 Beratung rund um Pflege und Finanzierung 
 Anleitung pflegender Angehöriger 

   
 
 
 

 Rufen sie uns an. Tel. Nummer : 09498-2611 
 

 Bürozeiten:  Wochentags 9.00 - 12.00  oder n.V. 
 

                      
 
 
 
 
 
 

  

DDEERR    TTSSVV    BBRRUUNNNN  
 

         WÜNSCHT SEINEN MITGLIEDERN UND GÖNNERN 
EIN FROHES WEIHNACHTSFEST 

UND EIN GESUNDES UND ERFOLGREICHES 2022 
 

COVID 19 HAT 2021 DAS VEREINSLEBEN STARK 
BEEINTRÄCHTIGT. WIR HOFFEN, DASS WIR BALD WIEDER MIT UNSEREM 

SPORTPROGRAMM FÜR SIE STARTEN KÖNNEN. 
HERZLICHEN DANK,  

DASS IHR UNS AUCH IN DIESER ZEIT DIE TREUE HALTET. 
WIR FREUEN UNS AUF EUCH! 

 
DIE VORSTANDSCHAFT 
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SScchhüüttzzeennvveerreeiinn  WWiillhheellmm  TTeellll  11889966  LLaaaabbeerr  ee..VV..  
 

Wir wünschen allen Mitgliedern mit Familien, 
 den Freunden, Sponsoren 

  und Funktionären des Vereins 
ein besinnliches und entspanntes Weihnachtsfest  
und einen gesunden Übergang in das Jahr 2022. 

 
 
 

Erfüllt sei unser Herz von Liebe und Zufriedenheit 
in dieser ganz besonderen Zeit. 

 
 
 

 

Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden 
und Gönnern mit Ihren Familien 

frohe Festtage 
und einen guten Rutsch!

Die Vorstandschaft des SC Endorf e.V.

Das Team der Bürgerhilfe Deuerling  
wünscht Ihnen allen eine schöne  
Adventzeit, ein friedliches und  
geruhsames Weihnachtsfest  
und einen guten Rutsch  
in das Jahr 2022! 
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Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit 
Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.

Wi lhe lm von Humboldt

Die Schützengesellschaft Tannenzweig Endorf e.V.
wünscht

allen Mitgliedern mit Familien, Freunden, Gönnern

ein besinnliches Weihnachtsfest 2021 und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Gleichzeitig möchten wir uns ganz herzlich für das Engagement, das Vertrauen 
und die gute Zusammenarbeit im Jahr 2021 bedanken.

Für die Vorstandschaft
Wolfgang Eibl,

1. Schützenmeister

LLiieebbee  OOGGVV--MMiittgglliieeddeerr,,

      NNaacchhddeemm  aauucchh  ddiieesseess  JJaahhrr  CCoorroonnaa  wwiieeddeerr  eeiinniiggee  VVeerraannssttaattlluunnggeenn

      vveerrhhiinnddeerrtt  hhaatt,,  hhooffffeenn  wwiirr,,  ddaassss  ddaass  nnääcchhssttee  JJaahhrr  wwiieeddeerr  

      mmeehhrr  ""VVeerreeiinnssjjaahhrr""  wwiirrdd..

      WWiirr  wwüünnsscchheenn  IIhhnneenn  bbeessiinnnnlliicchhee  uunndd  ffrriieeddvvoollllee  WWeeiihhnnaacchhtteenn

      uunndd  vviieell  GGeessuunnddhheeiitt  uunndd  GGllüücckk  iimm  nneeuueenn  JJaahhrr..

      IIhhrree  VVoorrssttaannddsscchhaafftt

ogv-landkr-regensburg.de

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wwüünnsscchhtt  aalllleenn  MMiittgglliieeddeerrnn  uunndd  GGöönnnneerrnn  ddeess  VVeerreeiinnss  
ssoowwiiee  BBüürrggeerrnn  ddeerr  VVeerrwwaallttuunnggssggeemmeeiinnsscchhaafftt  LLaaaabbeerr  

  
eeiinn    ffrroohheess  WWeeiihhnnaacchhttssffeesstt  uunndd  eeiinn    

eerrffoollggrreeiicchheess  JJaahhrr  22002222  
  

DDiiee  ggeessaammttee  VVoorrssttaannddsscchhaafftt  
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„Vergelt´s Gott“ 
 

für die Anteilnahme und Verbundenheit 
die uns in den schweren Stunden des Abschieds von 

 

Herrn Michael Forster 
 

entgegengebracht wurde. 
 

    Unser besonderer Dank gilt: 
    - dem Praxisteam Dres. Kroehling/Lunz und Michael Kroehling 
    - Herrn Pfarrer Richard Bayer für die würdevolle Gestaltung der Beisetzung 
    - Alexandra und Herrn Ehrl für die musikalische Gestaltung der Beisetzung 
    - dem Bestattungsunternehmen Nutz 
    - den Vereinen: TSG Laaber, Rauchclub, FFW Laaber und OGV Laaber 
    - für die Spenden und die entzündeten Kerzen 
    - sowie allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten 
 

     Laaber, im November 2021     Josefine Forster mit Familie 

 

 
 
 
 
 

N a c h r u f : 
 

                                     Die Turn- und Sportgemeinschaft Laaber e. V. 
                                             trauert um ihr Mitglied                           

 

                                 Herr Michael Forster 
                                                                                                                                                                
    Michael Forster war seit dem 1.5.1957 über 64 Jahre Mitglied im damaligen SV  
    und danach in der TSG Laaber. Als Spieler, Betreuer und bei vielen Bauprojekten 
    half er immer unentgeltlich mit und unterstützte so unseren Sportverein. Die  
    TSG Laaber e. V. verliert mit Michael Forster ein treues Mitglied und einen 
    geschätzten Sportkameraden.  
    Wir werden Ihn in guter Erinnerung behalten.       

 

    Laaber, im November 2021 
 

         T S G  L a a b e r 
 

         Vorstandschaft 

 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

     

                                             

                                   
  

                                  

                                                                        

                                                    
  
                              

Nachr
Der Rauchclub „Treue Brüder“ Laaber trauert um sein langjähriges Mitglied

Michael Forster
Michael Forster gehörte 55 Jahre dem Rauchclub „Treue Brüder“ an. 

Wir werden Ihn stets in ehrender Erinnerung behalten.

Laaber, im November 2021
Die Vorstandschaft

Ihre Bäckerei

Filialen: TEZ Hemau
Am Gewerbebogen 1
Tel. 09491/952084

Hemau
Stadtplatz 12
Tel. 09491/952281

Laaber
Marktplatz 5
Tel. 09498/8382

* ☆ & V
Wir wünschen unseren (fisten, 

Freunden und Bekannten 
ein frohes Weifinachtsfest und 

ein gesundes undglückficlies 
neues Jahr!

Vielen Dank f ür die zahlreiche 
Unterstützung in diesem 

turbulenten ersten Jahr im

Bleibt’s gsund!
Rene & Sandra

tt

$

☆

$
*
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Ein frohes Weihnachtsfest  
und ein gesundes neues Jahr 

wünschen wir allen Gästen, Kunden 
und Bekannten unseres Hauses. 

 
 
 

Auch an den Weihnachtsfeiertagen bieten wir 
unseren Abholservice für Sie an. 

Für Weihnachten sowie besondere Anlässe 
halten wir Geschenkgutscheine bereit! 

 
 

Wir machen Urlaub! Unsere Gaststätte ist 
von 21.12.2021 bis einschließlich 09.01.2022 

geschlossen. 
 
 

Brauerei-Gasthof Goss 
Regensburger Str. 16 

93180 Deuerling 
Tel.: 09498/1512 

www.brauerei-goss.de 
 

    

WWWWiiiirrrr    wwwwüüüünnnnsssscccchhhheeeennnn    uuuunnnnsssseeeerrrreeeerrrr    SSSSttttaaaammmmmmmmkkkkuuuunnnnddddsssscccchhhhaaaafffftttt,,,,    
aaaalllllllleeeennnn    FFFFrrrreeeeuuuunnnnddddeeeennnn    uuuunnnndddd    BBBBeeeekkkkaaaannnnnnnntttteeeennnn    eeeeiiiinnnn    ffffrrrroooohhhheeeessss    

FFFFeeeesssstttt    uuuunnnndddd    eeeeiiiinnnn    ggggeeeessssuuuunnnnddddeeeessss    nnnneeeeuuuueeeessss    JJJJaaaahhhhrrrr!!!!    

WWWWiiiirrrr    mmmmööööcccchhhhtttteeeennnn    uuuunnnnssss    hhhheeeerrrrzzzzlllliiiicccchhhhsssstttt    bbbbeeeeiiii    aaaalllllllleeeennnn    
bbbbeeeeddddaaaannnnkkkkeeeennnn    ddddiiiieeee    ttttrrrroooottttzzzz    ddddeeeessss    uuuunnnnggggeeeewwwwööööhhhhnnnnlllliiiicccchhhheeeennnn    

JJJJaaaahhhhrrrreeeessss    uuuunnnnssss    uuuunnnntttteeeerrrrssssttttüüüüttttzzzztttt    hhhhaaaabbbbeeeennnn!!!!    
    

                    VVVViiiieeeelllleeeennnn    DDDDaaaannnnkkkk    uuuunnnndddd        
                                                                                                bbbblllleeeeiiiibbbbtttt´́́́ssss    ggggssssuuuunnnndddd!!!!    

    

    

    
  
  

GG aa ss tt hh aa uu ss   TT rr ee tt tt ee nn bb aa cc hh ,  K i r c h p l a t z  2 ,   
9 3 1 6 4  L a a b e r ,  T e l .  8 9 6 2  

 
Ein Termin für´s Schlachtschüsselessen wird 

kurzfristig bekanntgegeben. 
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Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest  
sowie Gesundheit, Glück und Erfolg für das neue Jahr. 

http://www.trummer.de

0941- 44 76 33

fair und 
kompetent

Laaber
12 / 2020

Wir wünschen ein frohes
Weihnachtsfest und ein 
gutes neues Jahr und 
danken für das 
entgegengebrachte
Vertrauen. 
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Gebäudetechnik Wild 2015-12.pdf;   (120.00 x 80.00 mm);   *** KORREKTURABZUG ***

 
 

            Praxis für Podologie  
 

M. Lobenhofer - Staatl. gepr. Podologin 
medizinische und diabetische Fußpflege, 

Spangentechnik für eingewachsene Nägel 
 

Laaber, Schernrieder Straße 1 
 

Tel. Voranmeldung: 09498/904306 
auch Hausbesuche. 

 
Gutscheine erhältlich im 

Marktladen Böhm,  
Marktplatz 6, Laaber, Tel. 09498/90 515 90 

 
 

Ein frohes Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches neues Jahr! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- schnellen und  
  zuverlässigen Service 
- Fachkompetenz 
- Home-Service 
- günstige Preise 

LCD- und Plasma-TV, DVD-HD  
Recorder, HiFi-Anlagen, Klein- 
geräte, Kabel- und Satelliten- 
anlagen, Haushaltsgeräte?  
Waschen, Trocknen, Kochen,  
Kühlen.
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WEIHNACHTEN
STEHT VOR
DER TÜR
Die festliche Jahreszeit beginnt. Vergessen Sie für ein paar
Tage die Hektik des Alltags und genießen Sie eine schöne
Zeit im Kreise Ihrer Lieben. In diesem Sinne wünschen wir
Ihnen und Ihrer Familie besinnliche Weihnachten!

Eichenseer Anton und Klaus
Allianz Generalvertretung
Kieferstr. 6
93164 Laaber
agentur.eichenseer@allianz.de
www.allianz-eichenseer.de
Telefon 0 94 98.87 76

 
 

Wir wünschen unseren 
Kunden und Geschäftspartnern eine  

schöne Weihnachtszeit, 
fröhliche Festtage und ein glückliches, 

gesundes Jahr 2022. 
 

   
 

Am Gründl 10a, 93164 Laaber/Bergstetten 

 
 

 

X|Ç {xÜéÄ|v{xá WtÇ~xáv{≠Ç y≤Ü w|x zâàx mâátÅÅxÇtÜux|à âÇw 
wtá xÇàzxzxÇzxuÜtv{àx ixÜàÜtâxÇ tÇ tÄÄ âÇáxÜx ^âÇwxÇ âÇw 
Zxáv{ùyàáÑtÜàÇxÜ A  

j|Ü ã≤Çáv{xÇ tÄÄxÇ x|Ç yÜ|xwäÉÄÄxá jx|{Çtv{àáyxáà âÇw x|Ç 
zÄ≤v~Ä|v{xá? xÜyÉÄzÜx|v{xá Çxâxá ]t{Ü ECEEA 
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Frohe Weihnachten
und

ein erfolgreiches neues Jahr 2022!

Wir begleiten Sie gerne weiterhin als Ihr 
starker Finanzpartner der Region.

Mit unserem neuen Online-Banking 
haben Sie Ihre Finanzen auch über 
die Feiertage im Griff!

 

Autohaus Krempl – Zum Schindertal 2 – 93164 Laaber 
Tel.: 09498/707 - E-Mail: ford.krempl@t-online.de - www.autohaus-krempl.de 

WIR WÜNSCHEN ALL UNSEREN 
KUNDEN, FREUNDEN UND 

GESCHÄFTSPARTNERN 
FROHE WEIHNACHTEN UND 

EIN GUTES NEUES JAHR 

2022 



− 54 − − 55 −

D
T

P

Unseren Kunden, Freunden und Bekannten

frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

CREATE_PDF7811242087741050194_4628220_1.1.eps;(92.25 x 50.24 mm);21. Nov 2013 09:21:25;--KORR-AdCept

 www.heizung-scheid.de

  

  

Unseren geschätzten Kunden danken wir 
  für das entgegengebrachte Vertrauen 
  und wünschen Ihnen sowie unseren  
          Freunden und Bekannten 
        aus Laaber und Umgebung 
  ein besinnliches Weihnachten und 

       ein friedvolles neues Jahr. 
 

 
Gotthard Eibl mit Familie  

 
Spenglerei – Sanitäre Installation  

Regensburger Straße 9, 93164 Laaber 
Tel.: 09498/8857 – Fax 09498/3323 
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Frohe Weihnachten
und ein glückliches 
neues Jahr!

Andreas Hackl

Tel 09498 9065640
andreas.hackl@ergo.de

Generalagentur

Eibenweg 18
93164 Waldetzenberg

www.andreas-hackl.ergo.de

Wiesenweg  4 + 6  ·  93164 Laaber-Polzhausen  ·  Tel.  +49 9498 1082  ·  Fax  - 904336

info@waldhier.com  ·  www.waldhier.com

HEIZUNG  ·  SANITÄR  ·  LÜFTUNG  ·  KUNDENDIENST + WARTUNG

All unseren Kunden und  Bekannten wünschen wirAll unseren Kunden und  Bekannten wünschen wir

ein gesegnetes  ein gesegnetes  WWeihnachtsfest und eihnachtsfest und 

ein glückliches und zufriedenes ein glückliches und zufriedenes neues Jahrneues Jahr

Ihr Fachbetrieb mit Know-How und langjähriger Erfahrung in allen Bereichen der Haustechnik.  
Wir planen, realisieren moderne Haustechnik und  

kümmern uns um den Kundendienst und Wartung Ihrer Technik.
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Ernst Treml Rollladen GmbH  ·  Frühlingstraße 19
93164  Laaber  ·  Tel.  09498   902363

peter.treml@treml-rollladen.de  ·  www.treml-rollladen.de

gutes  Neues Jahr 

Frohe 

und ein
 Weihnachten

 

Liebe Kunden,  

wir möchten uns recht herzlich bei Ihnen für die Treue in diesem Jahr bedanken und 
wünschen Ihnen und Ihren Familien fröhliche Festtage und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2022! 
 

Von 24.12.2021 – 07.01.2022 befinden wir uns im Betriebsurlaub.                                            
Ab 10.01.2022 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. 

Am 24.12.2021 ist unser Ladengeschäft von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr für Sie letztmalig 
geöffnet! 
 

RÄUMUNGSVERKAUF WEGEN LADENSCHLIEßUNG!!  
Bis Ende Dezember erhalten Sie alle Artikel in unserem Ladengeschäft zu 
vergünstigten Preisen (außer Großgeräte). 
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Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und 
Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und ein 

glückliches neues Jahr 2022. 

EErrssttee HHiillffee   FFeeuueerrllöösscchheerrwwaarrttuunngg  BBrraannddsscchhuuttzz

Wir  möchten  uns  herzlich  für  die  
gute Zusammenarbeit  und  das  
entgegengebrachte  Vertrauen  
bedanken. 

Wir  wünschen  Ihnen  und  Ihrer  
Familie  fröhliche  Festtage  und  
einen gesundes Jahr 2022!

Liebe Kunden,

ein Jahr voller Ereignisse geht zu Ende.



E-Gitarren. Gitarren & Zubehör | Bässe & Zubehör | Ukulelen 
Gitarren- & Bassverstarker | Verstärkeranlagen | Lichtanlagen 
Schlagzeuge. Becken & Zubehör I Cajons I Blockflöten...

Öffnungszeiten nach ^Vereinbarung unter

Gffir wünschen all unseren 
^Kunden, freunden und 

Geschäftspartnern

ein frohes 
dffieihnachtsfest und einen 

guten (Putsch ins 2O22-
gfür die großartige Treue 
und QJinlerstützung sagen 

wir herzlichen °3)ankl

Telefonnummer o ggg8 /g o g 2gg oder o i p> i /g gg 16gp>

Kapellenweg 3, 93164 Frauenberg

unn

■on • Steirische

Fonstudio

r

E-Gitarre • Gitarre • Bass • Schlagzeug • Keyboard 
Klavier • Gesang • musische Früherziehung • Blockflöte 

musikalische Grundausbildung • Bandunterricht • Akkorde 
SÄÄSfdl

Ton- und Lichtanlagenverleih sowie 1
^)ie TMustkwerkslall

wünscht ein^..^^/ 
ggfrohes Cfßeihnachlsfesl 

und einen 
fulen (Rutsch 

in ein schönes, neues 
gfahr 2.0 2,2,1 

QdCerzlichen <\i)ank für die ^öreue in dieser. ■r

Kapellenweg 3, 93164 Frauenberg 
Laaberer Str. 15b, 93164 Brunn

www.musikwerkstatt-frauenberg.de • info@musikwerkstatt-frauenberg.de
Tel. 09498/905249FMF Guitars & Drums
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1 -

Il . ___) ,
l Wir wünschen allen
' schöne Weihnachtstage 
und ein gesundes, gutes 

neues Jahr

Und vielen herzlichen Dank 
allen unseren treuen Stammkunden!

i

IV/ '" 7 ,/'■ . /

IL // j

A. Tino Hauser
Friseur - Kosmetik - Make-up

Beratzhausener Str. 5, 93164 Laaber

09498-8772J
Wir haben Betriebsurlaub vom 24.12. bis 06.01.22!

- 60 -
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Jobst Holzbau GmbH
93164 Laaber
Tel.:  09498/ 87 89
Fax.: 09498/ 25 72
www.holzbau-jobst.de

WWiirr  wwüünnsscchheenn  IIhhnneenn
ffrroohhee  WWeeiihhnnaacchhtteenn  uunndd

eeiinneenn  ggeessuunnddeess,,  eerrffoollggrreeiicchheess
nneeuueess  JJaahhrr

Gase

Kirchplatz 7
93164 Brunn

Tel. 09498 - 907974
Mail: info@transporte-wild.de

Web: transporte-wild.de

Abholzeiten:
Mo-Fr: 7 - 17 Uhr  Sa: 8 - 12 Uhr

5 kg
Pfand/grau

11 kg
Pfand/grau

33 kg
Pfand

8 kg
BBQ

11 kg
Alu

11 kg
Stapler

PROPAN-Gase

Technische-Gase
Acetylen
Arcox 18 (Schutzgas)
Argon 4.6
Ballongas
Biergas 70/30
CO2 E290
Formiergas 90/10
Sauerstoff

Komplettes Gas-Sortiment ständig auf Lager.

Frachtfreie Lieferung bei
Palettenweiser Abnahme.
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NRG-Tec GmbH 
Undorfer Straße 12 

93180 Deuerling 

www.gtec.bayern

Ihr Partner für Photovoltaik-Lösungen und Service aus einer Hand 

��������������
��������������

Ihr direkter Ansprechpartner

Andreas Busch 

Telefon 

(0152) 01 33  24 50 

E-Mail 

info@gtec.bayern

Bleiben Sie auf dem Laufenden! 
Unter www.gtec.bayern/news finden Sie Informationen und Neuigkeiten, zum Beispiel über Förderungen und mögliche Zusatzangebote wie Sonnen-Flatrate oder SonnenDrive.

Spenglerei-Robold@web.de
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Annahmeschluss für das nächste Mitteilungsblatt 

- Januarausgabe -  
Bitte schicken, mailen oder faxen Sie Ihre Beiträge, Inserate, Veröffentlichungen für das Mitteilungsblatt und 

den Veranstaltungskalender usw. 
 

bis spätestens Freitag, 14. Januar 
 

an die Verwaltungsgemeinschaft Laaber, Jakobstraße 9, 93164 Laaber 
oder geben Sie die Beiträge im Rathaus, Zimmer 03, ab. 

 

Mail direkt an: rosi.massen@vg-laaber.de 
Fax: 09498/94 01-99                    Tel.: 09498/94 01-13 

 

Wir danken Ihnen allen ganz herzlich für die wertvolle Unterstützung in diesem besonderem Jahr,
Corona hat uns allen gelehrt, was im Leben wirklich wichtig ist:

Familie, Freunde, Gesundheit
Wir wünschen Ihnen trotz aller Auflagen besinnliche und glückliche Weihnachtstage mit Ihren Familien!

Für das kommende Jahr möge Sie / Euch Zufriedenheit, Frohsinn und Gesundheit begleiten.
Eure Familie Plank mit Team

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!



 
   

                                            
                                           

                                                       wir sagen               

allen Freunden 
unseres Hauses Dank 

für das uns im vergangenen Jahr 
wieder in so reichem Maße 

entgegengebrachte Vertrauen 
und verbinden damit 

unsere besten Wünsche  
für das neue Jahr 

Edeka  
Wendl - Retsch 
Marktplatz 13 
93164 Laaber 
Tel.09498/646 

 

Ein Frohes 
Weihnachtsfest 
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